
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode Drucksache V/2078 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

II/ 1 — 62010 — 5984/67 
Bonn, den 30. August 1967 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Anpassung und Gesundung des deutschen 

Steinkohlenbergbaus und der deutschen 

Steinkohlenbergbaugebiete 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen. 

Der Gesetzentwurf ist von den Bundesministern für Wirtschaft 
und der Finanzen gemeinsam erstellt worden. 

Der Bundesrat hat in seiner 311. Sitzung am 30. Juni 1967 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu neh-
men. Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme 
des Bundesrates ist aus der Anlage 3 ersichtlich. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Brandt 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Anpassung und Gesundung des deutschen 
Steinkohlenbergbaus 

TEIL 1 

Maßnahmen zur Anpassung von Produktion 
und Absatz 

§ 1 

Zielsetzung 

(1) Zur Förderung der aus gesamtwirtschaftlichen 
Gründen und zur Vermeidung tiefgreifender sozia-
ler und wirtschaftlicher Schäden notwendigen An-
passung der Produktionskapazität des deutschen 
Steinkohlenbergbaus an die energiewirtschaftliche 
Entwicklung wird der Bundesbeauftragte für den 
Steinkohlenbergbau und die Steinkohlenbergbau-
gebiete (Bundesbeauftragter) eingesetzt. Er hat die 
Aufgabe, unter Beachtung des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl vom 18. April 1951 (Bundesgesetzbl. 1952 
II S. 447) und der allgemeinen Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung sowie unter Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse der Steinkohlenberg-
baugebiete und der Bergbauunternehmen darauf 
hinzuwirken, daß 

1. die Bergbauunternehmen ihre Produk-
tionskapazität auf die Absatzmöglichkei-
ten des deutschen Steinkohlenbergbaus 
ausrichten und 

2. die Steinkohlenbergwerke mit der gün-
stigsten Kostenlage ihre Produktionskapa-
zität ausnutzen können. 

(2) Der Bundesbeauftragte ist dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft unmittelbar unterstellt. Er be-
dient sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben des 
Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft. 

(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Bergbauunternehmen: Unternehmen, die 
in der Bundesrepublik Deutschland Stein-
kohlenbergbau betreiben, 

2. Steinkohlenbergbaugebiete: Die in der 
Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Ge-
meinden und Kreise der Länder Nord-
rhein-Westfalen und Saarland. 

§2 

Absatzvorausschätzung 

(1) Der Bundesbeauftragte prüft im Zusammen-
wirken mit Vertretern der Bergbauunternehmen, 
der Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, des 

Kohlenhandels, der Kohlenimporteure, der Aktions-
gemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere GmbH, 
der mit der Steinkohle konkurrierenden Energie-
träger, der Kohlenverbraucher und wirtschaftswis-
senschaftlicher Institute die kurz- und mittelfristi-
gen Absatzaussichten für deutsche Steinkohle der 
verschiedenen Steinkohlenbergbaugebiete und gibt 
als Ergebnis dieser Prüfung eine Vorausschätzung 
der Absatzentwicklung bekannt. 

(2) Die Vorausschätzung ist laufend zu überprü-
fen; wesentliche Änderungen sind bekanntzugeben. 

§3  

Meldungen der Unternehmen 

(1) Die Bergbauunternehmen melden dem Bun-
desbeauftragten bis zum 31. Januar eines jeden 
Jahres für das  vorangegangene Kalenderjahr: 

1. bezogen auf Anfang und Ende des Kalen-
derjahres 

a) ihre Produktionskapazität an Stein-
kohle, 

b) die Zahl der in ihren Steinkohlenberg-
baubetrieben Beschäftigten und 

c) den Haldenbestand; 

2. bezogen auf das gesamte Kalenderjahr 

a) die Menge der geförderten Steinkohle, 

b) die Erzeugung der Veredelungsbe-
triebe, 

c) die Zahl der Feierschichten, 

d) die Ergebnisse der Kostenträger- und 
Kostenstellenrechnung gemäß Berg-
baukosten-Standardsystem für die ein-
zelnen Bergbau- und Veredelungsbe-
triebe und 

e) die Erlöse, aufgegliedert nach Landab-
satz, Werkselbstverbrauch und Absatz 
über die Verkaufsgesellschaften sowie 
die Verrechnungserlöse des Eigenver-
brauchs. 

Mit den Meldungen teilen die Bergbauunternehmen 
dem Bundesbeauftragten zugleich die für das lau-
fende und für das darauffolgende Kalenderjahr zu 
erwartende Entwicklung der nach Satz 1 zu melden-
den Daten mit. 

(2) Der Bundesbeauftragte kann für die Meldun-
gen nach Absatz 1 die Verwendung von Vordrucken 
vorschreiben, die eine Aufschlüsselung vorsehen 
können. 

(3) Die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse dür-
fen nicht für ,ein Besteuerungsverfahren oder ein 
Steuerstrafverfahren verwendet werden. Die Vor-
schriften der §§ 175, 179, 188 Abs. 1 und des § 189 
der Reichsabgabenordnung über Beistands- und An-
zeigepflichten gelten insoweit nicht. 
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§4 

Gegenüberstellung von Absatz und Produktion, 
Empfehlungen 

(1) Der Bundesbeauftragte erörtert mit dem Koh-
lenbeirat (§ 7) das Ergebnis der Meldungen nach 
§ 3 unter Berücksichtigung der Vorausschätzung der 
Absatzentwicklung und der in § 1 genannten Ziele. 

(2) Der Bundesbeauftragte kann Bergbauunter-
nehmen empfehlen, ihre Produktionskapazität oder 
ihre Förderziele in bestimmtem Umfang zu ermäßi-
gen oder ihre Förderung zu erhöhen, soweit das Er-
gebnis der Meldungen nach § 3 und der Erörterung 
nach Absatz 1 dazu Veranlassung bietet. Der Bun-
desbeauftragte kann Empfehlungen zur Felderbe-
reinigung oder zu sonstigen Maßnahmen der be-
trieblichen und überbetrieblichen Rationalisierung 
aussprechen. 

§5 

Empfehlungen an die Verkaufsgesellschaften 

Den Verkaufsgesellschaften der Bergbauunter-
nehmen (Verkaufsgesellschaften) empfiehlt der Bun-
desbeauftragte, seine Empfehlungen an einzelne 
Bergbauunternehmen über die Höhe ihrer Produk-
tionskapazität oder ihre Förderung durch Verein-
barung entsprechender Absatzquoten bei der Ver-
teilung der Aufträge zu berücksichtigen. 

§ 6 

Durchführung von Entscheidungen der Hohen 
Behörde 

(1) Der Bundesbeauftragte ist zuständige Be-
hörde für die auf Grund von Entscheidungen oder 
Empfehlungen der Hohen Behörde an die Bundes-
republik Deutschland gemäß den Bestimmungen des 
Vertrages über die Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl vom 18. April 1951 
(Bundesgesetzbl. 1952 II S. 447) im Bereich des Stein-
kohlenbergbaus zu ergreifenden Maßnahmen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, vorzuschreiben, 
welche Maßnahmen in Durchführung von Entschei-
dungen oder Empfehlungen der Hohen Behörde im 
Bereich des Steinkohlenbergbaus zu ergreifen sind. 

§7 
Kohlenbeirat 

(1) Beim Bundesbeauftragten wird als beratender 
Ausschuß ein Kohlenbeirat gebildet. Der Ausschuß 
wird in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen 
oder auf besonderes Verlangen des Bundesbeauf-
tragten tätig. 

(2) Der Ausschuß besteht aus 18 Mitgliedern. 
Der Bundesminister für Wirtschaft beruft die Mit-
glieder auf die Dauer von drei Jahren, und zwar je 
drei Mitglieder auf Vorschlag des Bundesrates, der 

Wirtschaftsvereinigung Bergbau e. V., der Indu-
striegewerkschaft Bergbau und Energie und des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V., je 
ein Mitglied auf Vorschlag der Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH, des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, der Deutschen Angestellten-
gewerkschaft, der Vereinigung Deutscher Elektrizi-
tätswerke e. V., des Mineralölwirtschaftsverbandes 
e. V. und des Deutschen Braunkohlenindustrie-Ver-
eins e. V. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter 
zu berufen. 

(3) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehren-
amtlich aus. Sie können ihr Amt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Bundesminister für Wirt-
schaft jederzeit niederlegen. 

(4) Die Sitzungen des Ausschusses werden vom 
Bundesbeauftragten oder von dem von ihm be-
stimmten Beamten nach Maßgabe einer nach Be-
ratung mit dem Ausschuß zu erlassenden Geschäfts-
ordnung einberufen und geleitet. 

TEIL 2 

Förderung der Unternehmenskonzentration 
im Steinkohlenbergbau 

§ 8 

Gewinn aus der Veräußerung 
bestimmter Anlagegüter 

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund 
ordnungsmäßiger Buchführung nach § 5 des Ein-
kommensteuergesetzes ermitteln und Wirtschaftsgü-
ter des Bergbauanlagevermögens veräußern, können 
bei der Ermittlung des Gewinns bis zur Höhe des 
bei der Veräußerung entstehenden Gewinns im 
Wirtschaftsjahr der Veräußerung 

1. bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens, die sie in diesem Wirtschaftsjahr an-
zahlen, anschaffen oder ganz oder teil-
weise herstellen, von den Anzahlungen, 
den Anschaffungskosten, den Herstel-
lungskosten oder den Teilherstellungs-
kosten einen Betrag absetzen oder 

2. eine den steuerlichen Gewinn mindernde 
Rücklage bilden. 

Bergbauanlagevermögen ist das dem inländischen 
Steinkohlenbergbaubetrieb eines Unternehmens die-
nende oder ihm zu dienen bestimmte Anlagever-
mögen. Als Bergbauanlagevermögen gelten auch 
Kraftwerke, die im Zusammenhang mit Steinkohlen-
bergwerken betrieben werden, sowie Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftslei-
tung im Inland, wenn das bei der letzten Veranla-
gung zur Vermögensteuer zugrunde gelegte Anlage-
vermögen dieser Kapitalgesellschaft zuzüglich des 
Werts der Beteiligungen im Sinne des § 102 Abs. 1 
des Bewertungsgesetzes in der Fassung vom 10. De-
zember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1861) zu min-
destens zwei Drittel dem Steinkohlenbergbau ein-
schließlich der im Zusammenhang mit Steinkohlen- 
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bergwerken betriebenen Kraftwerke dient oder zu 
dienen bestimmt ist. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn 

1. die Wirtschaftsgüter nach dem 30. April 
1967 und vor dem 1. Januar 1970 veräu-
ßert werden und 

2. der Bundesbeauftragte im Benehmen mit 
der von der Landesregierung bestimmten 
Stelle bescheinigt hat, daß 
a) die Veräußerung der Wirtschaftsgüter 

einer wesentlichen Verbesserung der 
Betriebs- oder Unternehmensstruktur 
im Steinkohlenbergbau mit dem Ziel 
der Schaffung wirtschaftlicher arbei-
tender Unternehmenseinheiten dient 
und 

b) der Erwerb der Wirtschaftsgüter volks-
wirtschaftlich besonders förderungs-
würdig und geeignet ist, die Wettbe-
werbsfähigkeit des Steinkohlenberg-
baus zu steigern oder seine Anpassung 
an die Absatzlage zu erleichtern. 

(3) § 3 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes über steuerliche 
Maßnahmen bei der Stillegung von Steinkohlen-
bergwerken vom 11. April 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 403) findet entsprechende Anwendung. 

§9 

Umwandlung 

(1) Wird eine Kapitalgesellschaft, deren bei der 
letzten Veranlagung zur Vermögensteuer zugrunde 
gelegtes Anlagevermögen zuzüglich des Werts der 
Beteiligungen im Sinne des § 102 Abs. 1 des Be-
wertungsgesetzes in der Fassung vom 10. Dezem-
ber 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1861) zu mindestens 
zwei Drittel Bergbauanlagevermögen im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist, nach den Vorschriften des 
Ersten Abschnitts des Gesetzes über die Umwand-
lung von Kapitalgesellschaften und bergrechtlichen 
Gewerkschaften vom 12. November 1956 (Bundes-
gesetzbl. I S. 844) in der Fassung des Einführungs-
gesetzes zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1185) durch Übertragung ihres 
Vermögens auf einen Gesellschafter umgewandelt, 
so sind die Vorschriften des § 33 Abs. 1 bis 4 des 
Gesetzes zur Förderung der Rationalisierung im 
Steinkohlenbergbau vom 29. Juli 1963 (Bundesge-
setzbl. I S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. April 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 403), entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn 

1. die Umwandlung nach dem 30. April 1967 
und vor dem 1. Januar 1970 beschlossen 
wird und 

2. der Bundesbeauftragte im Benehmen mit 
der von der Landesregierung bestimmten 
Stelle bescheinigt hat, daß die Umwand-
lung 

a) dem in § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 
bezeichneten Zweck dient und 

b) volkswirtschaftlich besonders förde-
rungswürdig und geeignet ist, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Steinkoh-
lenbergbaus zu steigern oder seine An-
passung an die Absatzlage zu erleich-
tern. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten bei der Umwand-
lung einer bergrechtlichen Gewerkschaft entspre-
chend. 

§ 10 

Gesellschaftsteuer 

(1) Rechtsvorgänge, die unter das Kapitalver-
kehrsteuergesetz Teil I (Gesellschaftsteuer) fallen, 
sind von der Besteuerung ausgenommen, wenn und 
soweit sie durch Maßnahmen im Sinne der §§ 8 
und 9 oder durch Maßnahmen zur Verschmelzung 
von inländischen Kapitalgesellschaften bedingt sind. 
Voraussetzung ist, daß 

1. die Maßnahmen nach dem 30. April 1967 
und vor dem 1. Januar 1970 durchgeführt 
werden, 

2. der Bundesbeauftragte im Benehmen mit 
der von der Landesregierung bestimmten 
Stelle bescheinigt hat, daß die Maßnah-
men 

a) dem in § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 
bezeichneten Zweck dienen und 

b) volkswirtschaftlich besonders förde-
rungswürdig und geeignet sind, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Steinkohlen-
bergbaus zu steigern oder seine An-
passung an die Absatzlage zu erleich-
tern 

und 

3. im Falle der Verschmelzung durch Auf-
nahme das Anlagevermögen der übertra-
genden Gesellschaft, im Falle der Ver-
schmelzung durch Neubildung das Anlage-
vermögen jeder der sich vereinigenden 
Gesellschaften den Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 1 entspricht. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Vorgänge, bei denen 
die Steuerpflicht nach dem 31. Dezember 1970 ent-
steht. 

 

§ 11 

Bürgschaften zur Erleichterung der Unternehmens

-

konzentration und von Stillegungen 

(1) Nach Maßgabe der Ermächtigung im Haus-
haltsgesetz übernimmt der Bundesminister der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wirtschaft zur Erleichterung der Finanzierung 
von 

1. Stillegungen von Steinkohlenbergwerken 
und 

2. Maßnahmen, für die durch eine vom Bun-
desbeauftragten im Benehmen mit der von 
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der Landesregierung bestimmten Stelle er-
teilte Bescheinigung nachgewiesen ist, daß 
sie 

a) dem in § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 
bezeichneten Zweck dienen und 

b) volkswirtschaftlich besonders förde-
rungswürdig und geeignet sind, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Steinkohlen-
bergbaus zu steigern oder seine An-
passung an die Absatzlage zu erleich-
tern, 

Bürgschaften bis zu einem Gesamthöchstbetrag von 
fünfhundert Millionen Deutsche Mark nach Maßgabe 
der Absätze 2 und 3 und nach Richtlinien, die vom 
Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister der Finanzen erlassen 
werden. 

(2) Die Bürgschaftsübernahme setzt voraus, daß 

1. die Stillegung oder die Maßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 nach 
dem 30. April 1967 und vor dem 1. Ja-
nuar 1970 durchgeführt wird, 

2. das Land, in dem das stillzulegende Stein-
kohlenbergwerk liegt, oder das Unterneh-
men, das die Maßnahme im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 2 durchführt, seinen Sitz 
oder seine Geschäftsleitung hat, ebenfalls 
eine Bürgschaft in gleicher Höhe über-
nimmt. 

Kredite, für die die Bürgschaften übernommen wer-
den, dürfen insgesamt den Betrag von einer Mil-
liarde Deutsche Mark nicht übersteigen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen zu deren 
Finanzierung nach § 15 des Gesetzes zur Förderung 
der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau vom 
29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 549), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11. April 1967 (Bundes-
gesetzbl. I S. 403), Darlehen gewährt oder Bürg-
schaften übernommen werden können. 

TEIL 3 

Begünstigungen 
 

§ 12 

Wegfall von Begünstigungen 

(1) Bergbauunternehmen, die in ihrem Steinkoh-
lenbergbaubereich nach dem 1. Januar 1969 nicht 
die Unternehmensgröße aufweisen, die unter Be-
rücksichtigung der in § 1 genannten Ziele zur Er-
reichung der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit er-
forderlich ist (optimale Unternehmensgröße), wer-
den nach Maßgabe des § 15 die in dieser Vorschrift 
genannten Begünstigungen nicht mehr gewährt. Dies 
gilt nicht, wenn die zur Schaffung einer optimalen 
Unternehmensgröße erforderlichen Maßnahmen aus 
Gründen unterblieben sind, die dem Unternehmen 
nicht zuzurechnen sind. 

(2) Die Feststellung, daß die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nach Maßgabe der nach § 14 zu er-
lassenden Rechtsverordnung für den Wegfall der 
Begünstigungen vorliegen, trifft der Bundesbeauf-
tragte. 

Die Entscheidung ist dem Bergbauunternehmen 
zuzustellen. Sie wird mit der Zustellung wirksam; 
§ 80 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unbe-
rührt. 

§ 13 

Untersuchung des Bundesbeauftragten 

(1) Der Bundesbeauftragte untersucht bis zum 
1. April 1968 für das vorangegangene Kalenderjahr 
die Entwicklung der Unternehmensgrößen im deut-
schen Steinkohlenbergbau. Im Rahmen dieser Unter-
suchung sind insbesondere zu ermitteln: 

1. Die Entwicklung der Unternehmen, aufge-
gliedert nach kleinen, mittleren und gro-
ßen Unternehmenseinheiten, sowie die 
Veränderungen innerhalb dieser Größen-
klassen, 

2. Entwicklung und Ausmaß von Unterneh-
mensverbindungen, 

3. die hauptsächlichen Ursachen und Erschei-
nungsformen der zu Nummer 1 und 2 
festgestellten Vorgänge. 

(2) Der Bundesbeauftragte äußert sich im Zusam-
menhang mit der Untersuchung, inwieweit die fest-
gestellte Entwicklung den Erfordernissen für die 
Verwirklichung der optimalen Unternehmensgrößen 
entspricht. 

(3) Das Ergebnis der Untersuchung ist den Berg-
bauunternehmen bekanntzugeben. Die Untersuchun-
gen sind vor der Bekanntgabe mit einem Ausschuß 
des Kohlenbeirats zu erörtern, dem Vertreter der 
Unternehmensverbände und der Arbeitnehmer des 
Steinkohlenbergbaus sowie der Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH angehören. 

§ 14 

Ermächtigung 

(1) Der Bundesminister für Wirtschaft wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, die Maßstäbe 
für die Ermittlung der nach dem 1. Januar 1969 
maßgebenden optimalen Unternehmensgrößen näher 
festzusetzen. 

(2) In der unter Berücksichtigung des Unter-
suchungsergebnisses des Bundesbeauftragten zu er-
lassenden Rechtsverordnung sind die technischen, 
betriebswirtschaftlichen und organisatorischen An-
forderungen an die optimale Unternehmensgröße 
unter Berücksichtigung der geographischen Lage und 
der geologischen Verhältnisse der Steinkohlenberg-
baugebiete, der bergwirtschaftlichen und bergtech-
nischen Erfordernisse sowie der Absatzstruktur der 
Unternehmen festzusetzen. 
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§ 15 

Wegfallende Begünstigungen 

(1) Vom Zeitpunkt der Feststellung des Bundes-
beauftragten nach § 12 Abs. 2 ab werden die fol-
genden Begünstigungen nicht mehr gewährt: 

1. Prämien, die die Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH auf 
Grund der Richtlinien über die Gewährung 
von Prämien für die Stillegung von Stein-
kohlenbergwerken und die Veräußerung 
von Grundstücken aus Bergbaubesitz vom 
22. März 1967 (Bundesanzeiger Nr. 59 
vom 29. März 1967, S. 10) gewähren kann; 

2. Beihilfen nach den Richtlinien vom ... 
über die Gewährung von Beihilfen für 
den Absatz von Kokskohle und Hochofen-
koks an die Eisen- und Stahlindustrie der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl gemäß Entscheidung Nr. 1/67 der 
Hohen Behörde vom 21. Februar 1967 
Bundesanzeiger Nr. 	). 

(2) Prämien im Sinne von Absatz 1 Nr. 1, die in 
der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum 
Zeitpunkt der Feststellung nach § 12 Abs. 2 an ein 
nach § 12 Abs. 1 ausgeschlossenes Unternehmen für 
Stillegungen gewährt worden sind, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurden, 
sind an die Aktionsgemeinschaft Deutsche Stein-
kohlenreviere GmbH zurückzuzahlen. 

(3) Auf ein nach § 12 Abs. 1 ausgeschlossenes 
Unternehmen finden vom Zeitpunkt der Feststellung 
nach § 12 Abs. 2 an die Vorschriften des § 3 des 
Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei der Still-
legung von Steinkohlenbergwerken vom 11. April 
1967 (Bundesgesetzbl. I S. 403) keine Anwendung. 

(4) Für Steinkohle und Steinkohleerzeugnisse, 
die von einem nach § 12 Abs. 1 ausgeschlossenen 
Unternehmen vom Zeitpunkt der Feststellung nach 
§ 12 Abs. 2 ab 

1. an Dritte geliefert werden, wird eine 
Frachthilfe nach den Richtlinien über die 
Gewährung einer Frachthilfe für Kohlen-
transporte aus dem Aufkommen der Heiz-
ölsteuer vom 2. April 1964 (Bundesanzei-
ger Nr. 64 vom 4. April 1964) in der 
Fassung vom 4. August 1965 (Bundesanzei-
ger Nr. 149 vom 12. August 1965) nicht 
gewährt, 

2. an ein Kraftwerk geliefert werden, wird 
ein Zuschuß nach § 1 des Gesetzes zur 
Sicherung des Steinkohleneinsatzes in der 
Elektrizitätswirtschaft vom 5. September 
1966 (Bundesgesetzbl. I S. 545) nicht ge-
währt. 

Satz 1 gilt nicht, wenn und soweit bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes für die Lieferung bereits eine Ab-
nahmeverpflichtung besteht oder eine vorbehaltlose 
Zusage auf Gewährung der Begünstigung erteilt 
worden ist. 

§ 16 

Vorbehalt, Bescheinigungen 

(1) Die in § 15 genannten Begünstigungen wer-
den ab Inkrafttreten dieses Gesetzes nur unter dem 
Vorbehalt des § 12 gewährt oder zugesagt. Der Be-
günstigte hat der zuständigen Stelle gegenüber auf 
Verlangen nachzuweisen, daß er nicht zu den nach 
§ 12 ausgeschlossenen Unternehmen gehört oder 
daß die beförderten oder eingesetzten Steinkohlen 
oder Steinkohlenerzeugnisse nicht aus Steinkohlen

-

bergbaubetrieben geliefert worden sind, die zu 
einem nach § 12 ausgeschlossenen Unternehmen ge-
hören. 

(2) Die Verkaufsgesellschaften sind verpflichtet, 
einem Käufer oder Frachtführer, der eine der in 
§ 15 Abs. 4 genannten Begünstigungen in Anspruch 
nehmen will, auf Verlangen die Steinkohle und 
Steinkohlenerzeugnisse aus einem Steinkohlenberg-
baubetrieb eines Unternehmens zu liefern, das nicht 
zu den nach § 12 ausgeschlossenen Unternehmen 
gehört. 

(3) Die Bergbauunternehmen und die Verkaufs-
gesellschaften haben einem Käufer oder Frachtfüh-
rer im Sinne von Absatz 2 auf Verlangen gleichzei-
tig mit der Lieferung eine Bescheinigung darüber 
zu erteilen, daß die Steinkohle und Steinkohlen-
erzeugnisse nicht aus einem Steinkohlenbergbaube-
trieb geliefert werden, der zu einem nach § 12 aus-
geschlossenen Unternehmen gehört. 

§ 17 

Nichtbefolgung von Empfehlungen 

(1) Wird die für die Gewährung einer der in 
§ 15 Abs. 1 und 3 genannten Begünstigungen zu-
ständige Stelle vom Bundesbeauftragten darüber 
unterrichtet, daß ein Bergbauunternehmen einer 
Empfehlung nach § 4 Abs. 2 nicht binnen angemes-
sener Frist entsprochen hat, so kann sie das Unter-
nehmen von diesen Begünstigungen ausschließen. 
In den Fällen des Satzes 1 bedarf die Gewährung 
der Begünstigung der Zustimmung des Bundesbe-
auftragten. 

(2) Kommt ein Bergbauunternehmen einer Emp-
fehlung nach § 4 Abs. 2 wiederholt oder zugleich 
mehreren Empfehlungen nach § 4 Abs. 2 nicht nach, 
so gilt § 15 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend. Die Fest-
stellung, daß die Voraussetzungen des Satzes 1 für 
den Wegfall der Begünstigungen vorliegen, trifft 
der Bundesbeauftragte; § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 
findet entsprechende Anwendung. 

(3) Die Vorschriften des § 16 gelten entspre-
chend. 

ABSCHNITT II 

Abfindungsgeld 

§ 18 

Begünstigter Personenkreis 

(1) Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, die 
mit bergbaulichen Arbeiten beschäftigt und aus An-
laß einer Stillegungsmaßnahme vom Arbeitgeber 
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entlassen worden sind, können nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Abschnitts ein einmaliges Ab-
findungsgeld erhalten. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Personen sind 
Arbeitnehmer von Bergbauspezialgesellschaften 
gleichgestellt, wenn sie bergbauliche Arbeiten im 
Auftrage von Bergbauunternehmen verrichten und 
von der Bergbauspezialgesellschaft aus Anlaß einer 
Stillegungsmaßnahme entlassen worden sind. 

(3) Stillegungsmaßnahme im Sinne dieses Ab-
schnitts ist eine Maßnahme zur endgültigen Still-
legung oder Teilstillegung eines Steinkohlenberg-
werks. 

§ 19 

Voraussetzungen für die Gewährung 
des Abfindungsgeldes 

(1) Für die Gewährung des Abfindungsgeldes ist 
Voraussetzung, daß der Arbeitnehmer das fünfund-
dreißigste Lebensjahr vollendet hat und eine Min-
destzugehörigkeit zum Bergbau von zehn Jahren 
nachweist. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Mindestzugehörig-
keit vermindert sich ab dem einundvierzigsten Le-
bensjahr um jeweils ein Jahr; ab dem achtundvier-
zigsten Lebensjahr muß eine mindestens zweijäh-
rige Zugehörigkeit zum Bergbau nachgewiesen sein. 

(3) Der Arbeitnehmer muß in den zwei seiner 
Entlassung vorausgegangenen Jahren ununterbro-
chen im Steinkohlenbergbau mit bergbaulichen Ar-
beiten beschäftigt gewesen sein, es sei denn, daß 
eine Unterbrechung auf Gründen beruht, die nicht 
in seiner Person liegen. 

§ 20 

Ausschluß von der Gewährung 
des Abfindungsgeldes 

(1) Das Abfindungsgeld wird nicht gewährt 

1. an Empfänger von Knappschaftsruhegeld, 
Knappschaftsrente, 	Knappschaftsaus

-

gleichsleistung oder Rente wegen Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 
fünfzig vom Hundert aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung, 

2. an entlassene Arbeitnehmer, denen vor 
ihrem Ausscheiden ein neuer Arbeitsplatz 
im Steinkohlenbergbau zu zumutbaren Be-
dingungen angeboten worden ist; § 1 
Abs. 2 bis 5 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes zur Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlen-
bergbau vom 31. August 1966 (Bundes-
gesetzbl. I S. 549) findet entsprechende 
Anwendung. 

(2) Dem Rentenbezug (Absatz 1 Nr. 1) steht 
gleich, wenn eine der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten 
Renten nachträglich, spätestens vom ersten Tag des 
auf die Entlassung folgenden Monats an, zuerkannt 
wird. Vorschüsse, die im Hinblick auf die zu er- 

wartende endgültige Rente vom Träger der Renten-
oder Unfallversicherung gewährt werden, gelten 
als Rentenbezug. 

(3) Hat der Arbeitnehmer eine der in Absatz 1 
Nr. 1 genannten Renten erst beantragt, so kann das 
Abfindungsgeld nur gewährt werden, wenn der Ar-
beitnehmer seinen Rentenanspruch in Höhe des 
Abfindungsgeldes an die Auszahlungsstelle abtritt. 
Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer die Vor-
aussetzungen zum Bezug einer der in Absatz 1 
Nr. 1 genannten Renten erfüllt, die Gewährung der 
Rente aber noch nicht beantragt hat. 

§ 21 

Höhe des Abfindungsgeldes 

Das Abfindungsgeld setzt sich zusammen aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe von zweitausend 
Deutsche Mark und 

2. einem Zuschlag in Höhe von dreihundert Deut-
sche Mark für jedes über die Mindestdauer 
hinausgehende weitere volle Jahr der Zuge-
hörigkeit zum Bergbau. 

Das Abfindungsgeld beträgt höchstens fünftausend 
Deutsche Mark. 

§ 22 

Anrechnung 

Auf das Abfindungsgeld wird die Abfindung an-
gerechnet, die dem Arbeitnehmer auf Grund von 
§ 15 der Richtlinien vom 12. Juli 1966 über die Ge-
währung von Beihilfen für Arbeitnehmer des Stein-
kohlenbergbaus, die  von Maßnahmen im Sinne des 
Artikels 56 § 2 des Montanunionsvertrages betrof-
fen werden (Bundesanzeiger 1966 Nr. 132 vom 
20. Juli 1966), gewährt wird. 

§ 23 

Verfahren, Auszahlungsstelle 

(1) Das Abfindungsgeld wird nur auf Antrag ge-
währt. 

(2) Zuständig ist der Bundesbeauftragte. 

§ 24 

Anwendungszeitraum 

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind auf Ar-
beitnehmer anzuwenden, die nach dem 31. März 
1967 entlassen worden sind. Sie gelten für Arbeit-
nehmer, die nach dem 31. Dezember 1970 entlassen 
worden sind, nur dann, wenn die Entlassung aus 
Anlaß einer Stillegungsmaßnahme erfolgt, die vor 
dem 1. Januar 1971 eingeleitet worden ist. 

§ 25 

Ermächtigung 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung und dem Bundesminister 
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der Finanzen zur Durchführung dieses Abschnitts 
durch Rechtsverordnung 

1. Vorschriften zu erlassen, soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Gewährung 
des Abfindungsgeldes, zur Beseitigung von 
Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur Ver-
waltungsvereinfachung erforderlich ist, und 
zwar insbesondere über 

a) die Abgrenzung des begünstigten Perso-
nenkreises, 

b) die Berechnung der Mindestzugehörigkeit 
zum Bergbau und 

c) die Vermeidung eines Doppelbezuges des 
Abfindungsgeldes, 

sowie 

2. Vorschriften über das Verfahren bei der Ge-
währung des Abfindungsgeldes zu erlassen. 

Rechtsverordnungen nach Satz 1 bedürfen nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. 

ABSCHNITT III 

Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts

-

struktur in den Steinkohlenbergbaugebieten 

TEIL 1 

Förderung der Errichtung und Erweiterung 
von Industriebetrieben 

§ 26 

Investitionsprämie durch Abzug von der 
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn aufgrund 
ordnungsmäßiger Buchführung nach § 5 des Einkom-
mensteuergesetzes ermitteln und nach dem 30. April 
1967 in einem Steinkohlenbergbaugebiet eine Be-
triebstätte errichten oder erweitern, können auf An-
trag für die nach dem 30. April 1967 und vor einem 
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates festzulegenden Zeit-
punkt, der sich nach dem Ausmaß der erreichten 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in den 
Steinkohlenbergbaugebieten richtet, spätestens je-
doch vor dem 1. Januar 1970 (Begünstigungszeit-
raum) im Zusammenhang mit der Errichtung oder 
Erweiterung der Betriebstätte ganz oder teilweise 
angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 einen Abzug von der Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuer für den Veran-
lagungszeitraum der Anschaffung oder Herstellung 
bis zur Höhe von 10 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten vornehmen. Für nach Ab-
lauf des Begünstigungszeitraumes gelieferte oder 
fertiggestellte Wirtschaftsgüter, die vom Steuer-
pflichtigen innerhalb des Begünstigungszeitraumes 
bestellt und angezahlt worden sind oder mit deren 
Herstellung der Steuerpflichtige innerhalb des Be-
günstigungszeitraumes begonnen hat, gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten die bis zum Ablauf des Be-
günstigungszeitraumes aufgewendeten Anzahlungen 
auf Anschaffungskosten oder Teilherstellungskosten 
treten. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der  Bun-
desbeauftragte im Benehmen mit der von der Lan-
desregierung bestimmten Stelle bescheinigt hat, daß 

1. die Errichtung oder Erweiterung der Be-
triebstätte geeignet ist, die Wirtschafts-
struktur der Steinkohlenbergbaugebiete, 
namentlich ihrer von Zechenstillegungen 
betroffenen Teile, zu verbessern oder ihre 
Wirtschaftskraft zu stärken, 

2. die Errichtung oder Erweiterung der Be-
triebstätte volkswirtschaftlich besonders 
förderungswürdig ist, 

3. die Errichtung oder Erweiterung der Be-
triebstätte nicht im Zusammenhang mit 
einer Betriebsverlagerung aus den Bundes-
förderungsgebieten oder innerhalb der 
Steinkohlenbergbaugebieten steht und 

4. im Falle der Erweiterung einer Betrieb-
stätte zusätzliche Arbeitsplätze in erheb-
lichem Umfang geschaffen werden. 

(3) Bei der Bemessung des von der Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer abzugsfähigen Be-
trages dürfen nur berücksichtigt werden: 

1. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
von neuen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die 
im Begünstigungszeitraum geliefert oder 
fertiggestellt worden sind und mindestens 
drei Jahre nach ihrer Anschaffung oder 
Herstellung in der errichteten oder erwei-
terten Betriebstätte verbleiben, 

2. die Herstellungskosten von unbeweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
die im Begünstigungszeitraum in einem 
Steinkohlenbergbaugebiet errichtet wer-
den, 

3. bei nach Ablauf des Begünstigungszeit-
raums gelieferten oder fertiggestellten 
Wirtschaftsgütern im Sinne der Nummer 1 
und 2 die bis zum Ablauf des Begünsti-
gungszeitraumes aufgewendeten Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten oder Teil-
herstellungskosten. 

Personenkraftfahrzeuge und geringwertige Wirt-
schaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes sind bei der Bemessung des von der 
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer abzugs-
fähigen Betrages nicht zu berücksichtigen. 

(4) Der Abzug von der Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer kann für den Veranlagungszeit-
raum vorgenommen werden, in dem das Wirtschafts-
jahr, in dem Wirtschaftsgüter im Sinn des Absatzes 3 
angezahlt, angeschafft oder ganz oder teilweise 
hergestellt worden sind, endet. Er bemißt sich nach 
dem Gesamtbetrag der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der in diesem Wirtschaftsjahr geliefer- 
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ten oder fertiggestellten Wirtschaftsgüter im Sinne 
des Absatzes 3 zuzüglich der Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und Teilherstellungskosten, die 
der Steuerpflichtige für Wirtschaftsgüter im Sinne 
des Absatzes 3 in diesem Wirtschaftsjahr aufgewen-
det hat. Der Abzug von der Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer beträgt höchstens 10 vom Hun-
dert dieses Betrages; er darf jedoch für Wirtschafts-
güter im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 ins-
gesamt höchstens 10 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten und für begünstigte Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Absatzes 3 Nr. 3 insge-
samt höchstens 10 vom Hundert der bis zum Ablauf 
des Begünstigungszeitraumes aufgewendeten An-
zahlungen oder Teilherstellungskosten betragen. 
Übersteigt der von der Einkommensteuer oder Kör-
perschaftsteuer abzugsfähige Betrag die für den Ver-
anlagungszeitraum geschuldete Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer, so kann der übersteigende 
Betrag von der Einkommensteuer oder Körperschaft-
steuer für den darauf folgenden Veranlagungszeit-
raum abgezogen werden. 

(5) Bei der Errichtung oder Erweiterung einer Be-
triebstätte durch eine Gesellschaft im Sinne des § 15 
Ziff. 2 oder 3 des Einkommensteuergesetzes ist der 
abzugsfähige Betrag nach dem Verhältnis der Ge-
winnanteile einschließlich der Vergütungen auf die 
Gesellschafter aufzuteilen. 

(6) Die Anschaffungs-Herstellungskosten der 
Wirtschaftsgüter, die bei der Bemessung des abzugs-
fähigen Betrages berücksichtigt worden sind, werden 
durch den Abzug von der Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer nicht gemindert. 

TEIL 2 

Industrielandbeschaffung 

§ 27 

Enteignungszweck 

(1) Eine Enteignung ist nach Maßgabe der Vor-
schriften dieses Teiles dieses Gesetzes zulässig, 
wenn sie für die Errichtung oder Erweiterung des 
Betriebes eines Unternehmens der gewerblichen 
Wirtschaft (Vorhaben) erforderlich ist und 

1. das Vorhaben geeignet ist, die Wirtschafts-
struktur der Steinkohlenbergbaugebiete, 
namentlich ihrer von Zechenstillegungen 
betroffenen Teile, zu verbessern oder ihre 
Wirtschaftskraft zu stärken und nicht im 
Zusammenháng mit einer Betriebsverla-
gerung aus den Bundesfördergebieten oder 
innerhalb der Steinkohlenbergbaugebiete 
steht, 

2. das Vorhaben volkswirtschaftlich beson-
ders förderungswürdig ist, 

3. die Finanzierung des Vorhabens gesichert 
ist und 

4. das Vorhaben den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung sowie der ge- 

ordneten städtebaulichen Entwicklung ent-
spricht. 

Dem Antrag auf Enteignung ist beizufügen: 

1. eine vom Bundesbeauftragten im Beneh-
men mit der von. der Landesregierung be- 
stimmten Stelle erteilte Bescheinigung, daß 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 
bis 3 vorliegen, und 

2. eine Bescheinigung der für die Erteilung 
der Baugenehmigung zuständigen Stelle, 
daß das Vorhaben den Anforderungen ge-
mäß Satz 1 Nr. 4 entspricht. 

(2) Die Vorschriften über Enteignungen nach an-
deren Gesetzen bleiben unberührt. 

§ 28 

Gegenstand der Enteignung 

(1) Durch Enteignungen können 

1. das Eigentum an unbebauten Grudstücken 
entzogen oder belastet werden, 

2. andere Rechte an unbebauten Grundstücken 
entzogen oder belastet werden, 

3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, 
zum Besitz oder zur Nutzung von unbe-
bauten Grundstücken berechtigen oder die 
den Verpflichteten in der Benutzung un-
bebauter Grundstücke beschränken. 

(2) Ausgenommen sind Grundstücke, die im Zeit-
punkt der Stellung des Enteignungsantrages inner-
halb angemessener Frist durch konkrete Investi-
tionsvorhaben des Eigentümers einer gewerblichen 
Nutzung zugeführt werden sollen und der Eigen-
tümer dies glaubhaft macht. 

§ 29 

Sinngemäße Anwendung des Bundesbaugesetzes 

Auf Enteignungen nach den Vorschriften dieses 
Teiles sind die § 86 Abs. 3, § 87 Abs. 2, §§ 92 bis 99, 
102 bis 122, 141 Abs. 2, §§ 145, 148 bis 171 des Bun-
desbaugesetzes und die auf Grund von § 141 Abs. 4 
des Bundesbaugesetzes erlassenen Vorschriften sinn-
gemäß anzuwenden; dringende Gründe im Sinne von 
§ 116 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbaugesetzes liegen 
insbesondere dann vor, wenn ein für die Verbesse-
rung der Wirtschaftsstruktur wesentliches Vorhaben 
ohne sofortige Besitzeinweisung unterbleiben 
würde. 

ABSCHNITT IV 

Auskunfts-, Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 30 

Auskunftsrecht 

(1) Der Bundesbeauftragte kann von demjenigen, 
der Kohle fördert, einführt, ausführt, verkauft oder 
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ein Abfindungsgeld nach Abschnitt II dieses Geset-
zes beantragt hat, die Erteilung von Auskünften und 
die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit das 
zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Überprüfung 
der Einhaltung der durch dieses Gesetz auferlegten 
Pflichten erforderlich ist. 

(2) Die vom Bundesbeauftragten beauftragten 
Personen sind befugt, zu dem in Absatz 1 genann-
ten Zweck gewerbliche Grundstücke und Geschäfts-
räume des Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Be-
sichtigungen vorzunehmen und in die geschäftlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtli-
cher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(4) Soweit der Bundesbeauftragte Zuschüsse ge-
währt, haben der Bundesminister für Wirtschaft, der 
Bundesrechnungshof, der Bundesbeauftragte und de-
ren Beauftragte ein uneingeschränktes Auskunfts- 
und Prüfungsrecht hinsichtlich der Tatsachen und 
Unterlagen, die mit der Gewährung und Auszahlung 
des Zuschusses in Zusammenhang stehen. Soweit 
es für die Erfüllung des Prüfungszweckes erforder-
lich ist, kann die Prüfung auch auf die sonstige Wirt-
schaftsführung des Unternehmens erstreckt werden. 
Das Prüfungsrecht kann an Ort und Stelle oder am 
Sitz der die Prüfung durchführenden Stelle ausge-
übt werden. Die Unternehmen haben die erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und die Prüfungen zu 
dulden. Die Kosten für die Heranziehung von Be-
auftragten trägt der Zuschußempfänger. 

(5) Für die nach den Absätzen 1 und 2 erlangten 
Kenntnisse gilt § 3 Abs. 3 entsprechend. 

§ 31 

Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner 
Eigenschaft als Angehöriger oder Beauftragter einer 
mit Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes betrauten 
Behörde oder als Mitglied des Kohlenbeirats be-
kanntgeworden ist, unbefugt offenbart, wird mit Ge-
fängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Ge-
fängnis bis zu zwei Jahren; daneben kann auf Geld-
strafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer ein 
fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, unbe-
fugt verwertet. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt. 

§ 32 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 die vorgeschrie-
benen Meldungen nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 die vorgeschrie-
benen Mitteilungen nicht oder nicht recht-
zeitig abgibt, 

3. entgegen § 16 Abs. 3 eine Bescheinigung 
nicht gleichzeitig mit der Lieferung, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt, 

4. entgegen § 30 Abs. 1 und 4 eine Auskunft 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht 
vollständig vorlegt, 

5. entgegen § 30 Abs. 2 das Betreten von 
Grundstücken oder Geschäftsräumen, die 
Vornahme von Besichtigungen und die 
Einsicht in geschäftliche Unterlagen nicht 
duldet, 

6. entgegen § 30 Abs. 4 die Vornahme von 
Besichtigungen und Prüfungen und die 
Einsicht in Unterlagen nicht duldet oder 

7. einer Vorschrift einer auf Grund von § 6 
Abs. 2 oder § 25 erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die Rechts-
verordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

(2) Die vorsätzliche Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, die fahrlässige Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark ge-
ahndet werden. 

§ 33 

Handeln für einen anderen 

(1) Die Bußgeldvorschriften des § .32 gelten auch 
für denjenigen, der als vertretungsberechtigtes Or-
gan einer juristischen Person, als Mitglied eines sol-
chen Organs, als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter einer Personenhandelsgesellschaft oder als 
gesetzlicher Vertreter eines anderen handelt. Dies 
gilt auch dann, wenn die Rechtshandlung, welche 
die Vertretungsbefugnis begründen sollte, unwirk-
sam ist. 

(2) Den in Absatz 1 bezeichneten Personen steht 
gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebes oder eines Teiles des Betriebes eines 
anderen beauftragt oder von diesem ausdrücklich 
damit betraut ist, in eigener Verantwortung Pflich-
ten zu erfüllen, die dieses Gesetz auferlegt. 

§ 34 

Geldbuße gegen juristische Personen 
und Personenhandelsgesellschaften 

(1) Begeht jemand als Mitglied des zur gesetz-
lichen Vertretung berufenen Organs einer juristi- 
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schen Person oder als vertretungsberechtigter Ge-
sellschafter einer Personenhandelsgesellschaft eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 32 Abs. 1, so kann auch 
gegen die juristische Person oder Personenhandels-
gesellschaft eine Geldbuße festgesetzt werden. Die 
Geldbuße ist nach § 32 Abs. 2 zu bemessen. 

(2) § 6 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
gilt auch für das Entgelt, das die juristische Person 
oder die Personenhandelsgesellschaft für die Ord-
nungswidrigkeit empfangen hat, und für den Ge-
winn, den sie aus der Ordnungswidrigkeit gezogen 
hat. 

§ 35 

Zuständige Verwaltungsbehörde 

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 73 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Bundes-
beauftragte. Er entscheidet auch über die Abände-
rung und Aufhebung eines rechtskräftigen, gericht-
lich nicht nachgeprüften Bußgeldbescheides ( § 66 
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten). 

ABSCHNITT V 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 36 

Übertragung von Zuständigkeiten 

Dem Bundesbeauftragten werden die dem Bundes-
minister für Wirtschaft nach 

1. dem Gesetz zur Förderung der Rationalisierung 
im Steinkohlenbergbau vom 29. Juli 1963 (Bun-
desgesetzbl. I S. 549), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. April 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 403), 

2. § 6 des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen 
bei der Stillegung von Steinkohlenbergwerken 
vom 11. April 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 403), 

3. den Richtlinien über die Gewährung von Bei-
hilfen zur Errichtung oder Erweiterung von 
Blockheizwerken und Fernheizwerken vom 
11. August 1964 (Bundesanzeiger Nr. 153 vom 
20. August 1964) in der Fassung vom 13. Au-
gust 1965 (Bundesanzeiger Nr. 155 vom 
20. August 1965), 

4. den Richtlinien der Aktionsgemeinschaft Deut-
sche Steinkohlenreviere GmbH über die Ge-
währung von Prämien für die Stillegung von 
Steinkohlenbergwerken und die Veräußerung 
von Grundstücken aus Bergbaubesitz vom 
22. März 1967 (Bundesanzeiger Nr. 59 vom 
29. März 1967, S. 10) und 

5. den Richtlinien vom 	 über die 
Gewährung von Beihilfen für den Absatz von 
Kokskohle und Hochofenkoks an die Eisen-
und Stahlindustrie der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl gemäß Entschei-
dung Nr. 1/67 der Hohen Behörde vom 21. Fe-
bruar 1967 

obliegenden Aufgaben übertragen. 

§ 37 

Anwendung im Land Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im 
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land 
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 38 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Abschnitt III Teil 2 dieses Gesetzes 
tritt am 1. Januar 1978 außer Kraft. 
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Anlage 1 

A. Das Steinkohlenbergbaugebiet Ruhr 

umfaßt 

I. Regierungsbezirk Düsseldorf 

1. Die kreisfreien Städte: 

Duisburg 
Essen 
Mülheim a. d. Ruhr 
Oberhausen 

2. Vom Landkreis Moers die Ämter 
oder Gemeinden: 

Budberg 
Homberg, Stadt 
Kamp-Lintfort, Stadt 
Kapellen 
Neukirchen-Vluyn 
Moers, Stadt 
Orsoy, Stadt 
Orsoy, Land 
Rheinberg, Stadt 
Rheinhausen, Stadt 
Rheinkamp 
Rheurdt 
Rumein-Kaldenhausen 
Schaephuysen 

3. Vom Landkreis Kempen-Krefeld das Amt: 

Tönisberg 

4. Vom Landkreis Geldern die Ämter: 

Issum 
Sevelen 

5. Vom Landkreis Dinslaken die Ämter oder Ge-
meinden: 

Dinslaken, Stadt 
Hünxe (Gemeinde) 
Voerde 
Walsum, Stadt 

6. Vom Landkreis Düsseldorf-Mettmann 

den Teil Ofte des Amtes Kettwig, Stadt 

II. Regierungsbezirk Münster 

1. Die kreisfreien Städte: 

Bottrop 
Gelsenkirchen 
Gladbeck 
Recklinghausen 

2. Vom Landkreis Recklinghausen 
die Ämter oder Gemeinden: 

Altendorf-Ulfkotte 
Datteln, Stadt 
Dorsten, Stadt 

Hamm 
Henrichenburg 
Herten, Stadt 
Horneburg 
Kirchhellen 
Lippramsdorf 
Marl, Stadt 
Oer-Erkenschwick, Stadt 
Polsum 
Waltrop, Stadt 
Westerholt, Stadt 
Wulfen 

3. Vom Landkreis Lüdinghausen die Ämter oder 
Gemeinden: 

Altlünen 
Bockum-Hövel, Stadt 
Stockum 
Werne a. d. Lippe, Stadt 

4. Vom Landkreis Beckum die Ämter oder Ge-
meinden: 

Ahlen, Stadt 
Beckum, Teil Kirchspiel 
Dolberg 
Heessen 
Neuahlen, Teil der östlich an das Amt Ahlen 
angrenzt 

III. Regierungsbezirk Arnsberg 

1. Die kreisfreien Städte: 

Bochum 
Castrop-Rauxel 
Dortmund 
Hamm/Westf. 
Herne 
Lünen 
Wanne-Eickel 
Wattenscheid 
Witten 

2. Vom Landkreis Ennepe-Ruhr die Ämter oder 
Gemeinden: 

Altendorf 
Blankenstein, Stadt 
Bredenscheid-Stüter 
Buchholz 
Hattingen, Stadt 
Herbede, Stadt 
Herdecke, Stadt 
Holthausen 
Sprockhövel 
Welper 
Wengern 
Winz 
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3. Vom Landkreis Unna die Ämter oder Gemeinden: 

Afferde 
Bergkarnen 
Bönen, Teil Altenbögge 
Derne 
Haaren 
Heeren-Werve 
Heil 
Herringen 
Holzwickede 
Kamen, Stadt 
Lerche 
Massen 
Methler 
Niederaden 

Nordbögge 
Oberaden 
Overberge 
Pelkum 
Rottum 
Rünthe 
Sandbochum 
Schmehausen 
Südkamen 
Uentrop 
Wasserkurl 
Unna, Stadt 
Weddinghofen 
Werries 
Westick b. Kamen 
Wiescherhöfen 

B. Das Steinkohlenbergbaugebiet Aachen 

umfaßt 

Regierungsbezirk Aachen 

1. Vom Landkreis Aachen die Ämter oder Ge-
meinden: 

Alsdorf, Stadt 
Bardenberg 
Broichweiden 
Herzogenrath, Stadt 
Hoengen 
Kohlscheid 
Merkstein 
Würselen, Stadt 

2. Vom Landkreis Jülich das Amt: 

Alderihoven 

3. Vom Landkreis Selfkantkreis (Geilenkirchen-
Heinsberg) die Ämter oder Gemeinden: 

Baesweiler  

Birgelen 
Brachelen 
Immendorf 
Lindern 

Übach-Palenberg 
Wassenberg 
Würm 

4. Vom Landkreis Erkelenz die Ämter oder Ge-
meinden: 

Doveren 
Gerderath 
Golkrath 
Granterath 
Hückelhoven-Rathheim 
Myhl 
Wildenrath 

C. Das Steinkohlenbergbaugebiet Ibbenbüren 

umfaßt 

Regierungsbezirk Münster 

Vom Landkreis Tecklenburg die Gemeinden: 
Hörstel 
Ibbenbüren, Stadt 

Ibbenbüren-Land 
Mettingen 
Recke 
Westerkappeln 
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D. Das Steinkohlenbergbaugebiet Saar 

umfaßt 

1. Die kreisfreie Stadt: 

Saarbrücken 

2. Die Landkreise: 

Ottweiler 

Saarlouis 

3. Den Landkreis Saarbrücken mit Ausnahme der 
Gemeinden: 

Auersmacher 
Bliesransbach 
Bübingen 

Kleinblittersdorf 
Rilchingen-Hanweiler 

4. Vom Landkreis Homburg die Gemeinden: 

Bexbach 
Frankenholz 
Höchen 
Nieder-Bexbach 
Ober-Bexbach 

5. Vom Landkreis St. Ingbert die Gemeinde: 

St. Ingbert-Stadt 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Einleitung 

Der deutsche Steinkohlenbergbau befindet sich seit 
Ende der 50er Jahre in einer strukturellen Anpas-
sung, die seit 1964 trotz der bereitgestellten um-
fangreichen öffentlichen Hilfen und Schutzmaßnah-
men mit erheblichen Absatzverlusten verbunden 
ist. Die wichtigsten Förderungsmaßnahmen für den 
Steinkohlenbergbau sind: 

— Förderung der Verwendung von Kohle in Kraft-
werken 

— Stabilisierung des Absatzes von Kokskohle und 
Hochofenkoks an die Eisen- und Stahlindustrie 

— Förderung des Baues von Heizwerken 

— Frachthilfe für Kohlentransporte 

— Mengenmäßige Beschränkung der Kohleneinfuhr 
und Kohlenzoll 

— Hilfen für die Rationalisierung und Stillegung 
von Zechen 

— Heizölsteuer 

— Selbstbeschränkung der Mineralölwirtschaft beim 
Heizölabsatz 

— Umfangreiche soziale Maßnahmen für die von 
Stillegungen und Feierschichten betroffenen 
Bergleute. 

Die Steinkohlenförderung mußte von 142 Millionen t 
im Jahre 1964 auf 126 Millionen t im Jahre 1966 
zurückgenommen werden. Gleichzeitig ist der Ab-
satz von 138 Millionen t im Jahre 1964 auf 118 Mil-
lionen t im .Jahre 1966 gefallen. Die Zahl der 
Schachtanlagen hat sich seit 1957 von 173 auf jetzt 
87 verringert. 

Die krisenhafte Situation im Steinkohlenbergbau 
ist gekennzeichnet durch umfangreiche Stillegungen, 
zahlreiche Feierschichten und wachsende Halden. 
Trotz eines Anstiegs der Halden von 16 auf 24 Mil-
lionen t im Jahre 1966 mußten zur Anpassung der 
Förderung an den Absatz über 1 Million Feier-
schichten eingelegt werden. 

Die Markteinschätzung läßt eine durchgreifende 
Besserung der Absatzlage nicht erwarten. Für die 
Zukunft muß daher mit einem weiteren Anhalten 
des Absatzrückgangs gerechnet werden, und zwar 
selbst bei Berücksichtigung eines mittelfristigen 
Mehrabsatzes an die Elektrizitätswirtschaft auf 
Grund der beiden Gesetze zur Förderung des Ein-
satzes von Steinkohle in diesem Bereich. Der Stein-
kohlenbergbau ist somit vor die unausweichliche 
Notwendigkeit gestellt, seine Förderung stark zu 
reduzieren. Das kann nur über die Schließung wei-
terer erheblicher Steinkohlenkapazitäten geschehen, 
um im Rahmen einer dauerhafteren Lösung wieder 

zu gesunden Verhältnissen im Steinkohlenbergbau 
zu kommen. 

Zentrale Aufgabe ist deshalb die geordnete Rück-
führung der Förderkapazität auf eine Größenord-
nung, die mit der dauerhaften Aufnahmefähigkeit 
des Marktes in Einklang steht. Diese Rückführung 
sollte so schnell wie möglich erfolgen, um die zwi-
schenzeitlichen Beschränkungen für die anderen 
Energieträger (Selbstbeschränkung, Heizölsteuer) 
und die Absatzhilfen für die Kohle im Interesse der 
Gesamtwirtschaft und der Schonung des Haushalts 
so gering und kurz wie möglich zu halten. 

Angesichts des Umfangs und der Bedeutung des 
Anpassungsvorganges im Steinkohlenbergbau, der 
zu einer durchgreifenden Bereinigung der jetzt neun 
Jahre anhaltenden Strukturschwierigkeiten führen 
soll, ist es notwendig, einen institutionellen, gesetz-
lichen Rahmen für die Anpassung und Gesundung 
des deutschen Steinkohlenbergbaus und der Stein-
kohlenbergbaugebiete zu schaffen. Aus diesem 
Grund soll ein Beauftragter der Bundesregierung 
für den Steinkohlenbergbau und die Steinkohlen-
bergbaugebiete eingesetzt werden, der unmittelbar 
dem Bundesminister für Wirtschaft unterstellt ist 
und verwaltungstechnisch Bundesoberbehörde im 
Sinne von Artikel 87 Abs. 3 GG ist. 

II. Grundzüge des Gesetzentwurfs 

1. Maßnahmen zur Anpassung von Produktion 
und Absatz 

Dem Bundesbeauftragten soll die Aufgabe übertra-
gen werden, auf die geordnete Anpassung im Stein-
kohlenbergbau hinzuwirken. Ziel dieser Aufgabe 
ist sowohl die Anpassung der Produktionskapazität 
an die Absatzmöglichkeiten als auch die Konzen-
trierung der Förderung auf die Schachtanlagen mit 
der günstigsten Kostenlage. Der Bundesbeauftragte 
wird Vorausschätzungen über die jeweiligen Ab-
satzmöglichkeiten vornehmen. Im Rahmen der Ziel-
setzung dieses Gesetzes kann der Bundesbeauftragte 
einzelnen Unternehmen empfehlen, ihre Produk-
tionskapazität bzw. ihre Förderung in bestimmtem 
Umfang zu ermäßigen oder auch ihre Förderung zu 
erhöhen. Unternehmen, die diese Empfehlungen 
außer acht lassen, können von den im Gesetz näher 
bezeichneten finanziellen Hilfen der öffentlichen 
Hand ausgeschlossen werden. Zur Beratung des 
Bundesbeauftragten wird ein Kohlenbeirat gebildet, 
dem Vertreter aller beteiligten Wirtschaftskreise 
angehören sollen. 

Dem Bundesbeauftragten soll außerdem die Durch-
führung von Maßnahmen übertragen werden, die 
gegebenenfalls auf Grund von Entscheidungen oder 
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Empfehlungen der Hohen Behörde gemäß dem 
Montanunionvertrag zu ergreifen sind. 

Durch die Tätigkeit des Bundesbeauftragten sollen 
die deutsche Wirtschaft und insbesondere der Stein-
kohlenbergbau bei der Lösung ihrer Strukturauf-
gaben unterstützt werden. Es wird darauf ankom-
men, zu einem engen Zusammenwirken aller Betei-
ligten, insbesondere der Unternehmen des Stein-
kohlenbergbaus, der Arbeitnehmerorganisationen, 
der Kohleverbraucher und der Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH zu kommen, um 
einerseits eine geordnete Anpassung im Steinkoh-
lenbergbaubereich durchzusetzen und zu ermög-
lichen und andererseits eine kurzfristige Belebung 
der Wirtschaftstätigkeit in den Steinkohlenbergbau-
gebieten zu erreichen. 

2. Förderung der Unternehmenskonzentration 

Während die betriebliche Rationalisierung im deut-
schen Steinkohlenbergbau, gestützt auf die Maß-
nahmen nach dem Gesetz zur Förderung der Ra-
tionalisierung im Steinkohlenbergbau (RatVG), 
einen sehr hohen Stand erreicht hat, wird der Stein-
kohlenbergbau in der Bundesrepublik noch von 
über 30 Bergbauunternehmen betrieben. Eine Unter-
nehmenskonzentration wird als Voraussetzung zur 
Gesundung des Steinkohlenbergbaus für erforder-
lich gehalten. Die wesentlichen Vorteile einer sol-
chen Unternehmenskonzentration sind: 

— Gesamtplanung in der Investitionspolitik 

— Langfristige Förderprogrammierung 

— Aufsprengung der alten Feldesgrenzen und 
Schaffung optimaler Betriebsgrößen 

— Bessere Ausnutzung des technischen Fortschritts 

— Zweckmäßige und geordnete Durchführung der 
Anpassung der Förderung. 

Erste Voraussetzung für die Unternehmenskonzen-
tration ist die Beseitigung der steuerlichen Hemm-
nisse, insbesondere der bei der Veräußerung von 
Bergbauanlagevermögen und der Umwandlung von 
Bergbauunternehmen entstehenden steuerlichen 
Nachteile in Anlehnung an ähnliche Bestimmungen 
des RatVG und des § 6 b des Einkommensteuer-
gesetzes. Die im Gesetz vorgesehenen Begünstigun-
gen können jedoch nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn die betreffenden Vorgänge der Verbes-
serung der Betriebs- oder Unternehmensstruktur im 
Steinkohlenbergbau mit dem Ziel der Schaffung 
wirtschaftlicher arbeitender Unternehmenseinheiten 
dienen und die besondere volks- und betriebswirt-
schaftliche Förderungswürdigkeit bescheinigt wird. 
Da die Unternehmenskonzentration in bestimmten 
Fällen (z. B. Erwerb von Unternehmen oder Berg-
werken) Kapital erfordert, sollen die entsprechenden 
Bestrebungen durch Bürgschaften der öffentlichen 
Hand abgesichert werden. Bürgschaften sind ferner 
im Rahmen von Zechenstillegungen vorgesehen, 
um die durch die Vermögensverluste bei Stillegun-
gen verminderten Besicherungsgrundlagen der 
Unternehmen zu erweitern. 

3. Gezielter Einsatz von zugunsten des Steinkohlen-
bergbaus bestehenden Begünstigungen 

Die Vorschriften des 3. Teils des Abschnitts I bilden 
die sich aus den bestehenden Regelungen für die 
Gewährung finanzieller Hilfen der öffentlichen Hand 
ergebende notwendige Ergänzung der Maßnahmen 
zur Förderung der Unternehmenskonzentration und 
zur Anpassung von Produktion und Absatz. Die 
Möglichkeit zu einem differenzierten oder einheit-
lichen Ausschluß von bestimmten Begünstigungen 
soll die erforderliche Beschleunigung des Konzen-
trations- und Anpassungsprozesses im Steinkohlen-
bergbau bewirken. Die Vorschriften führen zu einer 
Ablösung der bisherigen globalen Gewährung fi-
nanzieller Hilfen zugunsten eines gezielten Einsat-
zes. Die Gewährung der einzelnen Beihilfen muß 
auf diejenigen Unternehmen beschränkt werden, die 
das im Gesetz vorgesehene Anpassungs- und Kon-
zentrationsprogramm unterstützen und durch die 
erforderlichen eigenen Maßnahmen für ihren Be-
reich verwirklicht haben. 

a) Von dem Ausschluß aller im Gesetz aufgezählten 
Begünstigungen sollen die Unternehmen betrof-
fen sein, die bis 1969 ihre Steinkohlenbergbau

-

betriebe nicht auf eine optimale Unternehmens-
größe gebracht, d. h. die bis zu dem genannten 
Zeitpunkt ihre bergbauliche Unternehmens- und 
Betriebsstruktur nicht so verbessert haben, daß 
sie an den jeweiligen Umständen gemessene — 
größtmögliche Wirtschaftlichkeit der Steinkoh-
lenbergbaubetriebe erreicht wird und die Vor-
aussetzungen für eine geordnete Durchführung 
der Anpassung geschaffen sind. 

Zur näheren Beurteilung des Begriffs der optima-
len Unternehmensgröße und damit der Frage 
des Ausschlusses von den Begünstigungen soll 
eine Rechtsverordnung erlassen werden. 

b) Eine andere im Gesetz allgemein vorgesehene 
Möglichkeit zum Ausschluß von Begünstigungen, 
die eine Differenzierung und Staffelung des Aus-
schlusses zuläßt, soll die Durchführung des men-
genmäßigen Anpassungsvorgangs ermöglichen. 
Aus diesem Grunde sollen solche Unternehmen 
von den Begünstigungen ausgeschlossen wer-
den können, die den vom Bundesbeauftragten 
zur Anpassung von Produktion und Absatz gege-
benen Empfehlungen nicht nachkommen. 

c) Da es in allen Fällen sowohl um die Konzentra-
tion im Produktionsbereich der Unternehmen als 
auch um die Anpassung an den Absatz geht, um-
fassen die im Gesetz aufgezählten, entziehbaren 
Begünstigungen nicht nur Hilfen, die den Berg-
bauunternehmen unmittelbar gewährt werden, 
sondern auch Beihilfen und Zuschüsse, die den 
Absatz von Steinkohle sichern sollen. 

4. Abfindungsgeld 

Der Anpassungsprozeß wird den im Steinkohlen-
bergbau beschäftigten Arbeitnehmern künftig ver-
stärkte Opfer abverlangen. Ein Teil der Bergleute 
wird infolge der weiteren Entwicklung seinen Ar- 
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beitsplatz im Bergbau wechseln, zahlreiche Arbeit-
nehmer werden den Bergbau überhaupt verlassen 
und ihren Beruf aufgeben müssen. Zwar bestehen 
heute bereits umfangreiche sozialpolitisch begrün-
dete . Hilfen, die die finanziellen Folgen eines Ar-
beitsplatzwechsels oder einer notwendigen Umschu-
lung mildern. Zu lösen verbleibt aber das struk-
turelle Problem der Umschichtung in diesem Berufs-
zweig auf Grund des einschneidenden Anpassungs-
prozesses im ganzen Wirtschaftszweig. Dem im 
Steinkohlenbergbau Beschäftigten soll daher ein 
wirkungsvoller Ausgleich für die sich für ihn durch 
den Stillegungsprozeß ergebenden besonderen 
Schwierigkeiten gewährt werden. Da es sich bei dem 
Ausgleich um eine strukturell begründete Maßnahme 
handelt, unterscheidet sie sich deutlich von den 
sozialen Hilfsmaßnahmen zugunsten der Arbeitneh-
mer des Steinkohlenbergbaus. 

Vorgesehen ist die zeitlich befristete Gewährung 
eines einmaligen Abfindungsgeldes, das — gestaf-
felt nach Lebensalter und Zugehörigkeit zum Berg-
bau — zwischen 2000 und 5000 DM betragen soll. 
Begünstigt sind die Arbeitnehmer, die aus Anlaß 
einer Stillegung oder Teilstillegung entlassen wer-
den, bergbauliche Arbeiten verrichtet haben, nicht 
rentenberechtigt sind und denen auch kein anderer 
zumutbarer gleichwertiger Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. 

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts

-

struktur in den Steinkohlenbergbaugebieten 

Die Anpassung der Steinkohlenförderung muß ihre 
Ergänzung in einer Verbesserung der Wirtschafts-
struktur der Steinkohlenbergbaugebiete finden, 
wenn dort nachhaltige Rückschläge im Wirtschafts-
wachstum mit Auswirkungen auf die gesamte Wirt-
schaftstätigkeit im Bundesgebiet vermieden werden 
sollen. Insbesondere in den von Stillegungen betrof-
fenen Teilen dieser Gebiete ist die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für die aus dem Bergbau ausschei-
denden Arbeitnehmer unerläßlich. Zwar stehen schon 
jetzt finanzielle Hilfsmaßnahmen zur Verfügung, die 
die Neuansiedlung von Betrieben erleichtern; ange-
sichts des zu erwartenden Ausmaßes des Anpas-
sungsprozesses im Steinkohlenbergbau erscheint 
gleichwohl ein befristetes, zusätzliches und ver-
stärkt wirksames Förderungsprogramm notwendig. 
Für bestimmte Investitionen ist eine Prämie in Form 
eines Abzugs von der Steuer vorgesehen. Die Prä-
mie soll 10 °/o des Investitionsaufwandes betragen. 
Sie soll nur in Anspruch genommen werden kön-
nen, wenn bescheinigt wird, daß das Vorhaben den 
Anforderungen für eine Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur der Steinkohlenbergbaugebiete ent-
spricht und besonders förderungswürdig ist. 

Neben diese Investitionshilfe muß noch die Mög-
lichkeit treten, die zur Neuansiedlung von Ersatzin-
dustrien erforderlichen Grundstücke zu beschaffen. 
In diesem Bereich bestehen zwar schon jetzt Rege-
lungen, die die Bodenbeschaffung erleichtern. Ins-
besondere wird die Aktionsgemeinschaft Deutsche 
Steinkohlenreviere GmbH bei der Gewährung von 
Stillegungsprämien auf Grund ihrer Richtlinien vom 

22. März 1967 dafür Sorge zu tragen haben, daß die 
stillegenden Bergbauunternehmen geeignetes In-
dustriegelände aus ihrem Besitz an die Aktionsge-
meinschaft verkaufen oder sich insoweit einer Ver-
äußerungspflicht zugunsten eines ansiedlungswilli-
gen Industrieunternehmens unterwerfen. In be-
sonders gelagerten Fällen kann gleichwohl die 
zwangsweise Beschaffung bestimmter, unbedingt 
notwendiger Grundstücke erforderlich werden. Zu 
diesem Zweck ist in das Gesetz eine zeitlich be-
fristete Enteignungsmöglichkeit aufgenommen wor-
den. 

6. Verwaltungsvereinfachung 

Von den übrigen Vorschriften des Gesetzes ist noch 
die Übertragung von Zuständigkeiten aus dem Be-
reich der finanziellen Hilfsmaßnahmen für den Stein-
kohlenbergbau auf den Bundesbeauftragten hervor-
zuheben. Es handelt sich im wesentlichen um Ver-
waltungsaufgaben, die zur Zeit vom Bundesminister 
für Wirtschaft wahrgenommen werden und aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf den 
Bundesbeauftragten übergehen sollen. 

III. Rechtsgrundlagen 

Das Recht zur Gesetzgebung des Bundes ergibt sich 
für die Vorschriften des Gesetzes — soweit sie nicht 
steuerlicher Art sind — aus Artikel 74 Nr. 1, 11 und 
14 GG und für die steuerrechtlichen Bestimmungen 
aus Artikel 105 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GG. Das Bedürf-
nis zur bundesgesetzlichen Regelung ist nach Arti-
kel 72 Abs. 2 Nr. 3 GG gegeben. Zur Einsetzung des 
Bundesbeauftragten vergleiche Artikel 87 Abs. 3 
Satz 1 GG. 

IV. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

Über die durch das Gesetz entstehenden Belastungen 
der öffentlichen Hand lassen sich gegenwärtig keine 
genauen Angaben machen. 

1. Die Mindereinnahmen, die durch die Vergünsti-
gungen auf steuerlichem Gebiet entstehen wer-
den, lassen sich deshalb nur schwer schätzen, 
weil nicht zu übersehen ist, in  welchem Umfange 
der Bergbau von den eingeräumten Möglichkei-
ten Gebrauch machen wird. 

Ihr Ausmaß dürfte jedoch nicht allzu stark ins 
Gewicht fallen, weil die steuerlichen Erleichte-
rungen lediglich zu einer zeitlichen Verlagerung 
des Steueranfalls führen werden. Darüber hinaus 
darf nicht übersehen werden, daß die Begünsti-
gung der Unternehmenskonzentration im Grunde 
genommen überhaupt nicht zu realen Minderein-
nahmen der öffentlichen Hand führen wird, da 
durch die in Betracht kommenden Vorschriften 
lediglich steuerliche Hemmnisse beseitigt werden 
sollen, die dem Konzentrationsvorgang entgegen-
stehen, der anderenfalls im wesentlichen unter-
bleiben und damit auch nicht zur Aufdeckung 
stiller Reserven führen würde. 
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Die Belastung für das Aufkommen an Einkom-
men- und Körperschaftsteuer durch die Investi-
tionsprämie hängt von der Bereitschaft der Un-
ternehmen zu Investitionen in den Steinkohlen-
bergbaugebieten und der besonderen Qualifika-
tion der Ansiedlungsvorhaben einerseits und an-
dererseits von dem Ausmaß der für ausschei-
dende Bergleute zu schaffenden Arbeitsplätze 
und damit von dem Umfang der zu erwartenden 
Stillegungen und sonstigen Einschränkungsmaß-
nahmen im Bergbau ab. Legt man ein Investi-
tionsvolumen von 0,5 bis 1 Mrd. DM jährlich zu-
grunde, so beträgt die Belastung jährlich insge-
samt 50 Millionen bis 100 Millionen DM, davon 
18,5 Millionen bis 37 Millionen DM für den Bund. 

2. Das Ausmaß der Belastung des Bundes aus der 
Gewährung des Abfindungsgeldes hängt im we-
sentlichen vom Umfang der zu erwartenden Still-
legungen und den Möglichkeiten zu einer Unter-
bringung der betroffenen Arbeitnehmer auf an-
deren zumutbaren und vergleichbaren Arbeits-
plätzen ab. Exakte Berechnungen hierüber lassen 
sich nicht anstellen. Es wird für möglich gehalten, 
daß — verteilt auf drei Jahre — insgesamt eine 
Belastung von 200 Millionen DM entsteht. Ange-
sichts der für die einzelnen hier zu beachtenden 
Faktoren bestehenden Unsicherheiten kann diese 
Zahl jedoch im Verlauf der weiteren Entwicklung 
erheblichen Schwankungen unterliegen. 

3. Im Zusammenhang mit der Ausführung des Ge-
setzes werden im Bereich der Landes- und Kom-
munalverwaltung aller Voraussicht nach keine 
zusätzlichen Personal- und Sachausgaben er-
wachsen. Im Bereich der Bundesverwaltung wer-
den zusätzliche Kosten durch die Bestellung des 
Bundesbeauftragten selbst entstehen. Im übrigen 
soll sich der Bundesbeauftragte bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben jedoch des Bundesamtes 
für gewerbliche Wirtschaft bedienen. Der Perso-
nalbedarf für die neuen Aufgaben soll soweit wie 
möglich durch Umschichtung innerhalb des Bun-
desamtes gedeckt werden. 

B. Im einzelnen 

ABSCHNITT I 

Anpassung und Gesundung des deutschen 
Steinkohlenbergbaus 

TEIL 1 

Maßnahmen zur Anpassung von Produktion 
und Absatz 

Zu § 1 — Zielsetzung 

In der Zielsetzung des Gesetzes sind die Anpassung 
des Steinkohlenbergbaus und die Umstrukturierung 
der Steinkohlenbergbaugebiete vereint. Zur Bewäl-
tigung der damit verbundenen Aufgaben wird der 
Bundesbeauftragte für den Steinkohlenbergbau und 
die Steinkohlenbergbaugebiete eingesetzt. 

In der Anlage zu dem Gesetz sind die zu den Stein-
kohlenbergbaugebieten gehörenden Gemeinden und 
Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen und des 
Saarlandes aufgeführt. 

Zu § 2 — Absatzvorausschätzung 

Der Bundesbeauftragte stellt in engem Zusammen-
wirken mit allen Beteiligten eine Absatzvorausschau 
an. Sie soll sowohl für einen kurzfristigen wie für 
einen mittelfristigen Zeitraum erstellt werden. 

Es handelt sich bei der Absatzvorausschau um reine 
Orientierungsdaten für die Bergbauunternehmen, 
ohne daß dadurch eine Absatzgarantie geschaffen 
würde. 

Zu § 3 — Meldungen der Unternehmen 

Die Meldungen sollen den Bundesbeauftragten in die 
Lage setzen, seine Absatzvorausschätzung mit der 
tatsächlichen Entwicklung im Steinkohlenbergbau 
zu vergleichen. Hinsichtlich der Datenerfassung kann 
auf übliche Methoden, insbesondere der Statistik 
für Kohlenwirtschaft e. V. und des Bergbau-Kosten-
Standardsystems, zurückgegriffen werden. Zu den 
Bergbaubetrieben gehören die Grubenbetriebe unter 
und über Tage sowie Hilfsbetriebe, zu den Verede-
lungsbetrieben, insbesondere Kokereien, Brikett-
fabriken, Kraftwerke und Hilfsbetriebe. Zur Ver-
einheitlichung der Meldungen kann das Bundesamt 
Vordrucke vorschreiben, die auch eine Aufschlüsse-
lung, z. B. hinsichtlich Kohlenarten und -sorten, Alter 
der Beschäftigten, Erzeugung der Veredelungsbetriebe 
im einzelnen, vorsehen kann. Um dem Bundesbeauf-
tragten einen vorausschauenden Überblick zu geben, 
ist ferner — soweit möglich — die zu erwartende 
Entwicklung der zu meldenden Daten für die näch-
sten zwei Jahre anzugeben. 

Zu j 4 — Gegenüberstellung von Absatz und Pro-
duktion, Empfehlungen 

Die Empfehlungen des Bundesbeauftragten nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 sollen Hinweise für die Unternehmen 
sein, wie sie sich der Entwicklung in Übereinstim-
mung mit der Zielsetzung dieses Gesetzes anpassen 
können. Darüber hinaus kann der Bundesbeauftragte 
Empfehlungen im Interesse der Gesundung des 
Steinkohlenbergbaus zur Bereinigung der Berg-
werksfelder und zu Rationalisierungsmaßnahmen 
aussprechen (§ 4 Abs. 2 Satz 2). Vor Erteilung der 
Empfehlungen erörtert der Bundesbeauftragte das 
Ergebnis der Meldungen nach § 3 mit dem Kohlen-
beirat. 

Zu § 5 — Empfehlungen an die Verkaufsgesell-
schaften 

Für die Wirksamkeit des Systems kann es notwen-
dig sein, Empfehlungen auch an die Verkaufsgesell-
schaften zu richten. 
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Zu § 6 — Durchführung von Entscheidungen 
der Hohen Behörde 

Die Hohe Behörde kann Entscheidungen oder Emp-
fehlungen nach den Artikeln 37, 58 oder 95 des 
Montanunionvertrages erlassen. Mit der Einzel-
durchführung dieser Entscheidungen oder Empfeh-
lungen wird der Bundesbeauftragte beauftragt. Der 
Bundesminister für Wirtschaft wird ermächtigt, ge-
gebenenfalls durch Rechtsverordnung vorzuschrei-
ben, welche Maßnahmen in Durchführung der Ent-
scheidungen oder Empfehlungen zu treffen sind. 

Zu § 7 — Kohlenbeirat 

Dem Bundesbeauftragten soll zu seiner Beratung ein 
Kohlenbeirat zur Seite gestellt werden. 

Dem Kohlenbeirat gehören neben Vertretern des 
Steinkohlenbergbaus (Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer), Vertreter der Länder, der Kohleverbraucher, 
konkurrierender Energieerzeuger und der Spitzen-
organisationen der Arbeitnehmer an. 

TEIL 2 

Förderung der Unternehmenskonzentration 
im Steinkohlenbergbau 

Zu § 8 — Gewinn aus der Veräußerung 
bestimmter Anlagegüter 

Die Vorschriften des § 8 lehnen sich an die Vor-
schriften des § 30 des Gesetzes zur Förderung der 
Rationalisierung im Steinkohlenbergbau, § 6 b des 
Einkommensteuergesetzes und insbesondere § 3 des 
Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei der Still-
legung von Steinkohlenbergwerken an. Sie sehen 
eine steuerliche Begünstigung für die Gewinne vor, 
die bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des 
Bergbauanlagevermögens im Rahmen der Unter-
nehmenskonzentration im Steinkohlenbergbau ent-
stehen. Die Begünstigung besteht darin, daß die bei 
der Veräußerung aufgedeckten stillen Reserven auf 
neu angeschaffte Wirtschaftsgüter übertragen oder 
in eine steuerfreie Rücklage eingestellt werden kön-
nen. Die in dieser Rücklage erfaßten Reserven kön-
nen in den folgenden vier Wirtschaftsjahren unter 
entsprechender Auflösung der steuerfreien Rücklage 
auf Neuinvestitionen übertragen werden. Eine nach 
Ablauf der ersten vier Wirtschaftsjahre noch vor-
handene Rücklage soll allerdings nicht mehr auf 
Neuinvestitionen übertragen werden können. Sie 
ist in den folgenden Jahren mit mindestens 12,5 
v. H. jährlich gewinnerhöhend aufzulösen. Dieses 
Verfahren und weitere Einzelheiten der Durchfüh-
rung sind durch Verweis auf § 3 Abs. 2 bis 5 des 
Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei der Still-
legung von Steinkohlenbergwerken festgelegt. 

Zum Bergbauanlagevermögen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 
und 3) gehören in erster Linie die dem Steinkohlen-
bergbau, d. h. der Gewinnung von Kohle, der damit 
zusammenhängenden Kohlenveredelung und dem 

damit im Zusammenhang stehenden Kohlentransport 
und Kohlenhandel unmittelbar dienenden oder zu 
dienen bestimmten Wirtschaftsgüter. Auch Kraft-
werke, die im Zusammenhang mit Steinkohlenberg-
werken betrieben werden, sollen in die Maßnahmen 
einbezogen werden, da sie wesentlich zur Wirt-
schaftlichkeit der Steinkohlenbergwerke beitragen. 
Sie werden deshalb ebenfalls zum Bergbauanlage-
vermögen gerechnet. Zu den begünstigten Kraftwer-
ken gehören nicht nur die Zechenkraftwerke, d. h. 
die Kraftwerke eines Bergbauunternehmens, die in 
einem räumlichen oder betrieblichen Zusammenhang 
mit einem oder mehreren Zechenkraftwerken be-
trieben werden und vornehmlich der Versorgung 
der Betriebe dieses Unternehmens dienen, sondern 
auch die sogenannten Gruppen- oder Gemeinschafts-
kraftwerke, die überwiegend Strom für fremde Ver-
braucher, insbesondere die öffentliche Versorgung 
erzeugen. Gruppenkraftwerke werden in der Regel 
in Form von Gesellschaften betrieben, an denen sich 
ausschließlich Unternehmen des Steinkohlenberg-
baus beteiligt haben, um die in ihren Steinkohlen-
bergwerken geförderte Kohle in dem Kraftwerk zu 
verwerten. Als Bergbauanlagevermögen gelten fer-
ner Anteile an Kapitalgesellschaften, deren Anlage-
vermögen zu mindestens zwei Drittel dem Stein-
kohlenbergbau und den zuvor genannten Kraftwer-
ken dient oder zu dienen bestimmt ist. 

Die in § 8 vorgesehenen Begünstigungen sollen 
die optimale Unternehmenskonzentration im Stein-
kohlenbergbau fördern. Sie kommen deshalb nur 
für solche Veräußerungen in Betracht, die der Schaf-
fung wirtschaftlicher arbeitender Unternehmensein-
heiten dienen und besonders förderungswürdig im 
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind und 
dies vom Bundesbeauftragten entsprechend beschei-
nigt wird. Da die Konzentration eine vordringliche 
Aufgabe ist, sollen nur Veräußerungen bis zum 
1. Januar 1970 begünstigt werden. 

Zu § 9 — Umwandlung 

§ 9 sieht in Ergänzung zu den steuerlichen Begün-
stigungen für Veräußerungen im Rahmen des § 8 
auch steuerliche Erleichterungen für die Umwand-
lung von Kapitalgesellschaften (Übertragung des 
Vermögens auf ihren Allein- oder Hauptgesellschaf-
ter) vor, wenn ihr Anlagevermögen zu mindestens 
zwei Drittel aus Bergbauanlagevermögen besteht 
und die Umwandlung gemäß einer vom Bundesbe-
auftragten zu erteilenden Bescheinigung in bestimm-
ter Weise der Unternehmenskonzentration dient. 
Zu den Einzelheiten wird auf die Vorschrift des 
§ 33 Abs. 1 bis 4 des Gesetzes zur Förderung der 
Rationalisierung im Steinkohlenbergbau verwie-
sen. 

Zu § 10 — Gesellschaftsteuer 

Um die vorgesehenen Konzentrationsmaßnahmen 
zu erleichtern, erscheint es geboten, auch auf die 
Erhebung der Gesellschaftsteuer zu verzichten, so-
weit sie auf Vorgänge entfällt, die durch solche Maß-
nahmen bedingt sind. 
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Zu § 11 — Bürgschaften zur Erleichterung der 
Unternehmenskonzentration und von 
Stillegungen 

Nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes sollen über 
§ 11 Bundesbürgschaften im Rahmen von Stillegun-
gen und Konzentrationsmaßnahmen übernommen 
werden. § 11 legt den materiellen Rahmen fest. Die 
Bürgschaftsübernahme im einzelnen soll in Richt-
linien geregelt werden, die den besonderen Ver-
hältnissen der zu begünstigenden Vorgänge Rech-
nung tragen müssen. Die Bürgschaftsübernahme 
durch den Bund setzt die Übernahme einer entspre-
chenden Bürgschaft durch das Land in gleicher Höhe 
voraus. 

TEIL 3 

Begünstigungen 

Zu § 12 — Wegfall von Begünstigungen 

§ 12 Abs. 1 erläutert den Begriff der optimalen 
Unternehmensgröße und schreibt vor, daß Bergbau-
unternehmen, die nach dem Stichtag für ihren 
Steinkohlenbereich nicht die optimale Unterneh-
mensgröße haben, die in § 15 genannten Begünsti-
gungen nicht mehr gewährt werden. Der Ausschluß 
von den Begünstigungen kommt nur dann in Be-
tracht, wenn die zur Schaffung der optimalen Un-
ternehmensgröße erforderlichen Maßnahmen aus 
Gründen unterbleiben, die dem Unternehmen nicht 
zugerechnet werden können. Die Maßstäbe und 
Orientierungsmöglichkeiten für die Bergbauunter-
nehmen zur Konkretisierung der in Betracht kom-
menden Unternehmensgrößen ergeben sich aus den 
Untersuchungen des Bundesbeauftragten nach § 13 
und der Rechtsverordnung nach § 14. 

Der Ausschluß von Begünstigungen tritt nicht kraft 
Gesetzes ein. Erforderlich ist vielmehr eine förm-
liche (§ 12 Abs. 2 Satz 2 und 3) Feststellung des Bun-
desbeauftragten, daß die Voraussetzungen für den 
Wegfall der Begünstigungen vorliegen (§ 22 Abs. 2 
Satz 1). Die Bestimmung stellt gleichzeitig sicher, 
daß eine Feststellung vom Bundesbeauftragten erst 
dann getroffen werden kann, wenn die in § 14 vor-
gesehene Rechtsverordnung erlassen worden ist. 

Zu § 13 — Untersuchung des Bundesbeauftragten 

Um den Bergbauunternehmen die Beurteilung über 
im eigenen Bereich zu treffende Maßnahmen zu er-
leichtern, soll der Bundesbeauftragte bis zum 
1. April 1968 für das vorgesehene Kalenderjahr die 
Entwicklung der Unternehmensgrößen im deutschen 
Steinkohlenbergbau untersuchen (§ 13 Abs. 1) und 
sich dabei äußern, inwieweit diese Entwicklung den 
Erfordernissen für die Verwirklichung der opti-
malen Unternehmensgrößen entspricht (§ 13 Abs. 2). 
Das Ergebnis der Untersuchung ist den Bergbau-
unternehmen bekanntzugeben. 

§ 13 Abs. 3 Satz 2 stellt die Anhörung von Vertre-
tern des Bergbaus, der Arbeitnehmer und der Ak-
tionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere 
GmbH sicher. Die Zusammenarbeit mit der Aktions-

gemeinschaft ist notwendig, weil diese Gesellschaft 
sowohl auf Grund ihrer Satzung als auch auf Grund 
von Verträgen mit dem Bund mit Aufgaben betraut 
ist, die die mit dem Gesetz verfolgten Zwecke (vgl. 
§ 1) ergänzen. 

Zu § 14 — Ermächtigung 

Die in § 14 vorgesehene Rechtsverordnung des Bun-
desministers für Wirtschaft soll — wie bereits zu 
§ 12 erwähnt — die nach dem Stichtag maßgebende 
optimale Unternehmensgröße näher festsetzen. Ab-
satz 2 dieser Vorschrift zählt die für die Festset-
zung entscheidenden Faktoren, Umstände und An-
forderungen auf. Sie stellt außerdem sicher, daß bei 
der Festsetzung die Untersuchungsergebnisse des 
Bundesbeauftragten nach § 13 berücksichtigt wer-
den. 

Zu § 15 — Wegfallende Begünstigungen 

§ 15 zählt die vom Zeitpunkt der Feststellung des 
Bundesbeauftragten nach § 12 Abs. 2 wegfallenden 
Begünstigungen im einzelnen auf. 

Bei den in § 15 Abs. 1 und 3 bezeichneten Prämien, 
Beihilfen und steuerlichen Hilfen handelt es sich um 
Vergünstigungen, die den Bergbauunternehmen 
selbst gewährt werden, während die in § 15 Abs. 4 
genannten Hilfen und Zuschüsse unmittelbar zwar 
nur den Beziehern von Steinkohle, wegen ihrer ab-
satzsichernden Wirkung aber auch den Bergbau-
unternehmen zugute kommen. Für die zuletzt er-
wähnten Fälle stellt § 15 Abs. 4 Satz 2 sicher, daß 
in bestehende Lieferbeziehungen und entstandene 
Ansprüche nicht eingegriffen wird. 

Eine Rückzahlung für in der Zeit zwischen dem In-
krafttreten dieses Gesetzes und der Feststellung des 
Bundesbeauftragten gewährten Begünstigungen 
konnte lediglich für Stillegungsprämien nach Maß-
gabe des § 15 Abs. 2 vorgesehen werden. Hervor-
zuheben ist, daß die Nichtgewährung oder Rückzah-
lung von Prämien im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 
nach dem Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei 
der Stillegung von Steinkohlenbergwerken vom 
11. April 1967 auch Auswirkungen auf Begünstigun-
gen auf steuerlichem Gebiet und in bezug auf den in 
dem Gesetz vom 11. April 1967 vorgesehenen Über-
gang von Lastenausgleichsverpflichtungen der still-
legenden Bergbauunternehmen hat. 

Zu § 16 — Vorbehalt, Bescheinigungen 

Die Vorbehaltsklausel in § 16 Abs. 1 Satz 1 sichert 
die Einhaltung des § 15. Entsprechendes gilt für 
§ 16 Abs. 1 Satz 2; durch die Nachweispflicht soll 
die Gewährung der in § 15 genannten Begünsti-
gungen an ausgeschlossene Bergbauunternehmen 
und für Kohlelieferungen von ausgeschlossenen 
Bergbauunternehmen verhindert werden. Die Er-
füllung der Nachweispflicht wird durch die in § 16 
Abs. 3 vorgesehene Bescheinigung ermöglicht. 

Der in § 15 Abs. 4 vorgeschriebene Eingriff in die 
absatzsichernden Hilfen ist für die Kohlebezieher, 
insbesondere in den Fällen des § 15 Abs. 4 Satz 1 
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Nr. 2, aber auch im Hinblick auf die mit diesen Hil-
fen verfolgten Zwecke nur tragbar, wenn der Kohle-
bezieher die Möglichkeit behält, weiterhin Kohle zu 
beziehen, für die die erwähnten Hilfen gewährt 
werden können. Aus diesem Grunde werden in § 16 
Abs. 2 die Verkaufsgesellschaften verpflichtet, auf 
Verlangen Kohle nur aus Steinkohlenbergbaube-
trieben zu liefern, die nicht einem nach § 12 aus-
geschlossenen Unternehmen gehören. 

Zu § 17 — Nichtbefolgung von Empfehlungen 

Während die §§ 12 bis 16 den Wegfall von Begün-
stigungen für den Fall regeln, daß ein Bergbau-
unternehmen nach dem 1. Januar 1969 keine opti-
male Unternehmensgröße aufweist, sieht § 17 die 
Möglichkeit des Ausschlusses von den Begünsti-
gungen bei Nichtbefolgung von Empfehlungen des 
Bundesbeauftragten nach § 4 Abs. 2 vor. 

In Absatz 1 ist für den Regelfall ein zwangsläufiger 
Ausschluß bei Nichtbefolgung einer Empfehlung 
nicht vorgeschrieben. Der Ausschluß ist vielmehr in 
das Ermessen der Stelle gestellt, die für die Ge-
währung einer Begünstigung zuständig ist. Die Ent-
scheidungsfreiheit ist allerdings für den Fall der 
„Weitergewährung" durch das Erfordernis der Zu-
stimmung des Bundesbeauftragten eingeschränkt. 
Andererseits ist der Kreis der entziehbaren Begün-
stigungen auf die nur mittelbar den Bergbauunter-
nehmen zugute kommenden Hilfen nicht ausgedehnt 
worden. Auch eine Rückzahlung von Stillegungs-
prämien (vgl. § 15 Abs. 2) ist nicht vorgesehen. Mit 
dieser elastischen Regelung soll der Bedeutung der 
Empfehlungen nach § 4 Abs. 2 einerseits und an-
dererseits den unterschiedlich zu bewertenden Gran-
den für die Nichteinhaltung einer Empfehlung und 
den möglichen Modalitäten einer solchen Nichtein-
haltung Rechnung getragen werden. 

Bei einer nachhaltigeren Weigerung eines Bergbau-
unternehmens, Empfehlungen des Bundesbeauftrag-
ten nachzukommen dagegen schreibt § 17 ein dem 
Inhalt der Vorschriften der §§ 12 ff. entsprechendes 
Verfahren vor. 

Die Verweisung auf die Vorschriften des § 16 (§ 17 
Abs. 3) soll für den Bereich der Empfehlungen, die 
Einhaltung des Ausschlusses von Begünstigungen, 
die Nachweispflicht der Begünstigten und die Ver-
pflichtung der Verkaufsgesellschaften zur Lieferung 
von Kohle aus bestimmten Betrieben in der glei-
chen Weise sicherstellen, wie dies für den Fall der 
Entziehung von Begünstigungen bei Nichtvorlie-
gen einer optimalen Unternehmensgröße gilt. 

ABSCHNITT II 

Abfindungsgeld 

Zu § 18 — Begünstigter Personenkreis 

Empfänger des Abfindungsgeldes sollen diejenigen 
im Steinkohlenbergbau Beschäftigten (Angestellte 
und Arbeiter) sein, die bergbauliche Arbeiten ver-
richtet haben und aus Anlaß einer Stillegungsmaß-

nahme entlassen werden (§ 18 Abs. 1). Den Arbeit-
nehmern des Steinkohlenbergbaus sind aus Grün-
den der Gleichbehandlung die mit bergbaulichen Ar-
beiten betrauten Arbeitnehmer der sog. Bergbau-
spezialgesellschaften gleichgestellt (§ 18 Abs. 2). 

Das Abfindungsgeld ist eine strukturell begründete 
Maßnahme. Es soll für den Arbeitnehmer einen Aus-
gleich für die sich für ihn aus dem Strukturprozeß 
des Steinkohlenbergbaus ergebenden besonderen 
Schwierigkeiten gewähren. Als eine für die Gewäh-
rung des Abfindungsgeldes maßgebende Voraus-
setzung kann daher nur die Entlassung aus Anlaß 
einer endgültigen Stillegung oder einer Teilstille-
gung eines Steinkohlenbergwerks anerkannt wer-
den (§ 18 Abs. 3). Andererseits ist es gleichgültig, 
ob die Entlassung durch die Stillegung des Berg-
werks ausgelöst wird, in dem der Entlassene be-
schäftigt war, oder durch die Stillegung eines ande-
ren Bergwerks, wenn ein Teil der Belegschaft dieses 
Bergwerks auf eine andere Schachtanlage verlegt 
wird und dort an deren Stelle Arbeitnehmer entlas-
sen werden (Stellvertreterprinzip). 

Das Abfindungsgeld darf nur einmal gewährt wer-
den. 

Zu § 19 — Voraussetzungen für die Gewährung 
des Abfindungsgeldes 

Die Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für 
den Verlust des Arbeitsplatzes im Bergbau ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer ein be-
stimmtes Alter  erreicht hat und längere Zeit im 
Bergbau beschäftigt war. In § 19 Abs. 1 wird daher 
ein Lebensalter von mindestens 35 Jahren und eine 
Mindestzugehörigkeit zum Bergbau von 10 Jahren 
vorgeschrieben. Für ältere Arbeitnehmer sieht § 19 
Abs. 2 eine Erleichterung in den Mindestvorausset-
zungen für die Bergbauzugehörigkeit vor. 

Das Erfordernis einer der Entlassung vorausgehen-
den mindestens zweijährigen ununterbrochenen Tä-
tigkeit im Steinkohlenbergbau (§ 19 Abs. 3) soll in 
erster Linie eine mißbräuchliche Inanspruchnahme 
der Abfindungsgeldvorschriften verhindern. 

Zu § 20 — Ausschluß von der Gewährung des Ab-
findungsgeldes 

Die Gewährung eines finanziellen Ausgleichs ist 
nicht gerechtfertigt, soweit der Arbeitnehmer nach 
seiner Entlassung für eine Eingliederung in den 
Wirtschaftsprozeß ausscheidet. Das gilt für die in 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 genannten Ruhegeld- und Renten-
berechtigten. Zu diesem Personenkreis zählen nicht 
die Bergmannsrentner. Die Absätze 2 und 3 des 
§ 20 sichern die Gleichmäßigkeit der Einhaltung der 
Ausschlußbestimmung in § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 
sollen gleichzeitig eine Umgehung verhindern. 

Die Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für 
den Verlust des Arbeitsplatzes und für einen 
etwaigen Berufswechsel ist ferner nicht gerecht-
fertigt, wenn dem entlassenen Arbeitnehmer ein 
anderer zumutbarer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Die in § 20 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz für 
anwendbar erklärten Vorschriften der Durchfüh- 
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rungsverordnung zum Bergarbeiterwohnungsbauge-
setz enthalten die näheren Einzelheiten zum Begriff 
eines Arbeitsplatzes zu zumutbaren Bedingungen. 

Zu § 21 — Höhe des Abfindungsgeldes 

Das Abfindungsgeld beträgt zwischen 2000 und 
5000 DM und soll entsprechend der Zugehörigkeit 
zum Bergbau gestaffelt werden. Bei Erfüllung der 
Mindestvoraussetzungen (§ 19) ist die Gewährung 
eines Grundbetrages in Höhe von 2000 DM vor-
gesehen. Der Zuschlag beträgt 300 DM für jedes über 
die Mindestdauer hinausgehende weitere volle Jahr 
der Zugehörigkeit zum Bergbau. 

Zu § 22 — Anrechnung 

Um eine ungerechtfertigte Kumulation mehrerer 
— wenn auch verschieden begründeter — Abfindun-
gen zu vermeiden, ist in § 22 die Anrechnung der 
Abfindung, die der entlassene Arbeitnehmer nach 
§ 15 der  in  § 22 genannten Richtlinien erhält, auf 
das Abfindungsgeld vorgeschrieben. Die in den 
Richtlinien vom 12. Juli 1966 vorgesehene Wahl-
möglichkeit zwischen Abfindung einerseits und 
Wartegeld oder Lohnbeihilfe andererseits bleibt un-
berührt. 

Zu § 23 — Verfahren, Auszahlungsstelle 

Das Abfindungsgeld soll vom Bundesbeauftragten 
(§ 23 Abs. 2) nur auf Antrag (§ 23 Abs. 1) gewährt 
werden. 

Zu § 24 — Anwendungszeitraum 

Die Gewährung des Abfindungsgeldes ist eine zeit-
lich befristete Maßnahme. Der in § 24 vorgesehene 
Anwendungszeitraum entspricht den Fristen in ande-
ren Vorschriften dieses Gesetzes. 

Zu § 25 — Ermächtigung 

§ 25 ermächtigt den Bundesminister für Wirtschaft 
zum Erlaß von Vorschriften, die zur näheren Aus-
gestaltung und Durchführung dieses Teiles des Ge-
setzes erforderlich sind. 

ABSCHNITT III 

Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts

-

struktur in den Steinkohlenbergbaugebieten 

TEIL 1 

Förderung der Errichtung oder Erweiterung 
von Industriebetrieben 

Zu § 26 — Investitionsprämie durch Abzug von der 
Einkommensteuer oder Körperschaft-
steuer 

§ 26 sieht die Gewährung einer Investitionsprämie 
in Form des Abzugs von der Einkommen- oder Kör-

perschaftsteuer in Höhe von 10 v.  H.  für Investitio-
nen vor, die in Steinkohlenbergbaugebieten aus 
Anlaß der Errichtung oder Erweiterung eines Be-
triebes vorgenommen werden. Die Regelung ist 
zeitlich befristet; sie gilt nur für die in der Zeit 
vom 30. April 1967 bis spätestens zum 31. Dezem-
ber 1969 durchgeführten Investitionen (§ 26 Abs. 1). 

Die Begünstigungsmethode des Abzugs von der 
Steuer wurde gewählt, weil dieser Weg für alle 
Steuerpflichtigen zu einer gleich hohen, zusätzlichen 
Steuerersparnis außerhalb der Abschreibungen 
führt. 

Der Abzug ist grundsätzlich im Jahre der Anschaf-
fling oder Herstellung des Wirtschaftsgutes vorzu-
nehmen. Soweit die Steuerschuld des betreffenden 
Jahres nicht zum vollen Abzug der Prämie ausreicht, 
soll der Abzug noch in dem folgenden Jahr möglich 
sein. 

Die im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Vor-
schrift (vgl. A II 5 der Begründung) notwendige Aus-
wahl der Investitionsvorhaben soll durch die in § 26 
Abs. 2 aufgestellten Voraussetzungen sichergestellt 
werden; ihr Vorliegen muß durch eine Bescheini-
gung des Bundesbeauftragten nachgewiesen wer-
den, der die erforderliche Prüfung in engem Kontakt 
mit der zuständigen Landesbehörde durchführen 
wird. 

TEIL 2 

Industrielandbeschaffung 

Zu § 27 — Enteignungszweck 

§ 27 erklärt die Enteignung von Grundstücken für 
bestimmte Vorhaben für zulässig. 

Durch die Möglichkeit der Enteignung soll der sich 
in Einzelfällen ergebenden Notwendigkeit Rech-
nung getragen werden, eine für die Stärkung der 
Wirtschaftskraft oder für die Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur der Steinkohlenbergbaugebiete 
besonders wichtiges Vorhaben nicht an der Grund-
stücksbeschaffung scheitern zu lassen. 

Die Anforderungen, die an die Qualifikation des 
Vorhabens gestellt werden, entsprechen zum Teil 
den Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Investitionsprämie nach § 26. Zusätzlich wird ge-
fordert, daß die Finanzierung der Betriebserrich-
tung oder -erweiterung gesichert ist und das Vor-
haben im Einklang mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung steht und der geordneten städte-
baulichen Entwicklung entspricht (§ 27 Abs. 1 Nr. 3 
und 4). 

Ob die in § 27 Abs. 1 Satz 1 genannten Vorausset-
zungen vorliegen, ist, soweit sie sich auf Raumord-
nung, Landesplanung und Städtebau beziehen, durch 
eine Bescheinigung der zuständigen Baubehörde 
(§ 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2) und im übrigen durch eine 
Bescheinigung des Bundesbeauftragten nachzuwei-
sen, der auch in diesem Fall die erforderliche Prü-
fung in enger Zusammenarbeit mit der insoweit zu-
ständigen Landesbehörde vornehmen wird (§ 27 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1). 
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Zu § 28 — Gegenstand der Enteignung 

Durch § 28 Abs. 1 wird der Gegenstand einer Ent-
eignung zu den in § 27 bezeichneten Zwecken näher 
umschrieben. Hervorzuheben ist, daß entsprechend 
dem Ziel dieses Teiles des Gesetzes — Industrie-
landbeschaffung --, nur unbebaute Grundstücke Ge-
genstand enteignungsrechtlicher Eingriffe sein kön-
nen. 

Dem Sinn einer Verbesserung der Wirtschaftsstruk-
tur der Steinkohlenbergbaugebiete würde es wider-
sprechen, wenn unbebaute Grundstücke, die vom 
Eigentümer selbst binnen angemessener Frist einer 
gewerblichen Nutzung zugeführt werden sollen, für 
die Errichtung oder Erweiterung des Betriebes eines 
Dritten in Anspruch genommen werden könnten. 
Nach § 28 Abs. 2 sind daher solche Grundstücke von 
der Enteignung ausgenommen. 

Zu § 29 — Sinngemäße Anwendung des Bundes-
baugesetzes 

Aus dem Fünften, Siebenten, Achten und Neunten 
Teil des Bundesbaugesetzes werden die Vorschriften 
für entsprechend anwendbar erklärt, die zur Ein-
haltung der nach dem Grundgesetz für Enteignun-
gen geltenden Grundsätze und zur näheren Aus-
gestaltung des Enteignungsverfahrens unter Berück-
sichtigung der mit diesem Teil des Gesetzes ver-
folgten besonderen Zwecke notwendig und zweck-
mäßig erscheinen. Hervorzuheben ist, daß danach 
eine Entschädigung in Land und auch die Einschal-
tung von Gutachterausschüssen im Wertermittlungs-
verfahren nicht vorgesehen ist. Im Interesse einer 
möglichst kurzfristigen Bewältigung der Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur wird an-
dererseits eine Konkretisierung der Voraussetzun-
gen für eine vorzeitige Besitzeinweisung nach § 116 
des Bundesbaugesetzes für erforderlich gehalten 
(§ 29 zweiter Halbsatz). 

Zum Außerkrafttreten der §§ 27 bis 29 siehe § 38 
des Gesetzes. 

ABSCHNITT IV 

Auskunfts - , Straf- und Bußgeldvorschriften 

Zu § 30 Auskunftsrecht 

Das in § 30 Abs. 1 festgelegte Recht des Bundes-
beauftragten ist notwendig, weil er die ihm im 
Gesetz übertragenen Aufgaben nur dann zweck-
entsprechend erfüllen kann, wenn er — von den 
Meldungen nach § 3 abgesehen — alle für seine 
Arbeit wesentlichen Auskünfte und Unterlagen er-
hält. 

Über das Auskunftsrecht im engeren Sinne hinaus 
muß der Bundesbeauftragte aber auch die Möglich-
keit haben, Betriebseinrichtungen zu besichtigen 
und Unterlagen einzusehen (§ 30 Abs. 2). 

Die Vorschrift in § 30 Abs. 4 steht im Zusammen-
hang mit der in § 36 vorgesehenen Übertragung von 
Zuständigkeiten auf den Bundesbeauftragten. Die 

gesetzliche Einräumung des umfassenden Auskunfts- 
und Prüfungsrechts ist erforderlich, weil in den für 
die Zuschußgewährung maßgebenden Bestimmungen 
(vgl. z. B. § 36 Nr. 3) ein entsprechendes Recht 
zugunsten des Bundsbeauftragten nicht vorgesehen 
ist und weil .  die nach diesen Bestimmungen vorgese-
henen Auskunfts- und Prüfungsrechte auch durch 
den gesetzlich verankerten Übergang der Zuständig-
keit auf den Bundesbeauftragten nach § 36 nicht auf 
ihn übergehen. 

Zu § 31 — Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

Dem besonderen Schutz des Auskunfts- und Melde-
pflichtigen dient neben § 30 Abs. 3 und § 30 Abs. 5 
die Geheimhaltungspflicht der mit der Erfüllung der 
Aufgaben des Bundesbeauftragten betrauten Perso-
nen und der Mitglieder des Kohlenbeirats. Die Ver-
letzung dieser Pflicht ist nach § 31 unter Strafe ge-
stellt. Die mit Strafe bedrohte Handlung ist Antrags-
delikt (§ 31 Abs. 3). 

Zu §§ 32 bis 35 — Ordnungswidrigkeiten, Handeln 
für einen anderen, Geldbuße ge-
gen juristische Personen und Per-
sonenhandelsgesellschaften, zu-
ständige Verwaltungsbehörde 

Die Verletzung der Pflichten nach § 3 (Meldungen 
der Unternehmen) oder nach § 16 Abs. 3 (Bescheini-
gungen der Bergbauunternehmen und Verkaufsge-
sellschaften über Kohlelieferungen) oder die Verlet-
zung der sich aus § 30 (Auskunftsrecht) ergebenden 
Pflichten ist nach § 32 als Ordnungswidrigkeit zu 
ahnden. Soweit von diesen Pflichten juristische Per-
sonen betroffen werden, bestimmt § 33 Abs. 1, daß 
§ 32 auch für diejenigen Personen gilt, die als ver-
tretungsberechtigte Personen handeln. Diesen Per-
sonen stehen die in § 33 Abs. 2 genannten Personen 
gleich. 

§ 34 sieht die Möglichkeit der Festsetzung einer 
Geldbuße gegenüber juristischen Personen vor. 

In Abweichung von der  in  § 73 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten aufgestellten Regel wird in 
§ 35 der Bundesbeauftragte zur zuständigen Verwal-
tungsbehörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten erklärt. Entsprechendes gilt für die 
Zuständigkeit zur Entscheidung über die Änderung 
und Aufhebung eines rechtskräftigen, gerichtlich 
nicht nachgeprüften Bußgeldbescheides (§ 35 Satz 2; 
§ 66 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten). 

ABSCHNITT V 

Übergangs - und Schlußvorschriften 

Zu § 36 	Übertragung von Zuständigkeiten 

Dem Bundesbeauftragten sollen eine Reihe von Auf-
gaben übertragen werden, die zur Zeit vom Bundes-
minister für Wirtschaft wahrgenommen werden. Im 
wesentlichen geht es dabei um reine Verwaltungs- 
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aufgaben, wie die Erteilung von Steuerbescheini-
gungen, nach den §§ 30 ff. RatVG (§ 36 Nr. 1) oder 
die Gewährung von Beihilfen nach den Richtlinien 
über die Gewährung von Beihilfen zur Errichtung 
oder Erweiterung von Block- und Fernheizwerken 
(§ 36 Nr. 3) sowie um bestimmte Mitwirkungsfunk-
tionen wie die Erteilung von Zustimmungen nach 
den in § 36 Nr. 4 bezeichneten Richtlinien oder die 
Bestätigung einer Erklärung über den Beginn einer 
Stillegung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über 
steuerliche Maßnahmen bei der Stillegung von 
Steinkohlenbergwerken (§ 36 Nr. 2). Dem Bundes-
beauftragten sollen aber auch Aufsichtsfunktionen 
übertragen werden, wie z. B. die Rechtsaufsicht über 
den Rationalisierungsverband nach § 23 RatVG. Die 

Regelung in § 36 dient in erster Linie der Verwal-
tungsvereinfachung. 

Zu § 37 -- Anwendung im Land Berlin 

§ 37 enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 38 — Inkrafttreten 

Das Gesetz soll am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft treten. Die enteignungsrechtlichen Vor-
schriften zur Industrielandbeschaffung (§§ 27 bis 29) 
sollen nur für die Dauer von 10 Jahren gelten und 
am 1. Januar 1978 außer Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Entschließung 

„Der Bundesrat erkennt die Gesichtspunkte an, die 
die Bundesregierung bewogen haben, das Auf-
gabengebiet des Bundesbeauftragten auf den Stein-
kohlenbergbau und die Steinkohlenbergbaugebiete 
zu beschränken. Er ist jedoch der Auffassung, daß 
die speziellen Maßnahmen auf dem Steinkohlensek-
tor nur dann einen bleibenden Erfolg haben werden, 
wenn die Bundesregierung im Rahmen ihrer natio-
nalen Verantwortung und ihrer Teilnahme an der 
europäischen Energiepolitik ein energiepolitisches 
Konzept entwickelt, in das sich die einzelnen Ener-
gieträger einordnen. 

Der Bundesrat erwartet deshalb von der Bundes-
regierung, daß sie im Rahmen ihres 3-Phasenpro-
gramms 

a) allgemeine Orientierungsdaten über die voraus-
sichtliche Entwicklung der Marktanteile der ein-
zelnen Energieträger, 

b) eine mittel- und langfristige Zielprojektion der 
deutschen Energiepolitik und 

c) einen Überblick über die von ihr zur Durch-
setzung ihrer Vorstellungen vorgesehenen Maß-
nahmen 

vorlegt." 

1. § 1 

a) Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Er hat die Aufgabe, unter Beachtung des 
Vertrages über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
vom 18. April 1951 (Bundesgesetzbl. 1952 II 
S. 447) und der allgemeinen Wirtschaftspoli-
tik der Bundesregierung sowie unter Berück-
sichtigung der besonderen sozialen und re-
gionalwirtschaftlichen Verhältnisse der Stein-
kohlenbergbaugebiete und der Verhältnisse 
der Bergbauunternehmen darauf hinzuwir-
ken, daß ...". 

Begründung 

Durch die Einfügung der Worte „sozialen 
und regionalwirtschaftlichen" wird klarge-
stellt, daß die Maßnahmen des Bundesbeauf-
tragten nicht zu arbeitsmarkt-, sozialpoli-
tischen und regionalwirtschaftlichen Schäden 
in den Steinkohlenbergbaugebieten führen 
dürfen. 

b) In Absatz 3 ist die Nummer 2 wie folgt zu 
fassen: 

„2. Steinkohlenbergbaugebiete: Die in der 
Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten 
Gemeinden und Gemeindeverbände." 

Begründung 

Es besteht kein Anlaß, den bayerischen 
Steinkohlenbergbau von Einzelregelungen 
des Gesetzes auszunehmen. 

Außerdem gibt die Änderung die Möglich-
keit, über die Grenzen der genannten Län-
der hinaus Bergarbeiterwohngebiete einzu-
beziehen. 

Die Neufassung trägt ferner den unterschied-
lichen kommunalrechtlichen Verhältnissen 
Rechnung. 

c) Folgender Absatz 4 ist anzufügen: 

„(4) Zum Steinkohlenbergbau im Sinne 
dieses Gesetzes gehört auch der Pechkohlen-
bergbau." 

Begründung 

Die Verhältnisse bei der Pechkohle sind die 
gleichen wie bei der Steinkohle. Sie wird 
ebenso wie diese von der Strukturänderung 
auf dem Energiemarkt betroffen. Ihr Abbau 
erfolgt unter den gleichen schwierigen Ver-
hältnissen wie bei der Steinkohle in einer 
Tiefe von etwa 1100 m. Sie wird ebenso 
wie die Steinkohle verwendet. 

Aus diesen Gründen wurde die Pechkohle 
auch bisher in alle Maßnahmen einbezogen, 
die zugunsten der Steinkohle getroffen wur-
den. 

Die Gründe, die zur Vorlage dieses Gesetz-
entwurfs geführt haben und die Probleme, 
die sich bei einer evtl. Stillegung oder Ein-
schränkung der Förderung ergeben, sind bei 
Stein- und Pechkohle und für die betroffenen 
Standorte die gleichen. Dies gilt insbeson-
dere für die Gewährung eines Abfindungs-
geldes, das für den Arbeitnehmer einen Aus-
gleich für die sich für ihn aus dem Struktur-
prozeß des Steinkohlenbergbaus ergebenden 
besonderen Schwierigkeiten darstellen soll 
und für die Investitionsprämie der anzu-
siedelnden Ersatzindustrie. 

2. § 7 

a) In Absatz 2 Satz 1 ist die Zahl „18" durch die 
Zahl „19" - und in Absatz 2 Satz 2 sind die 
Worte „und zwar je drei Mitglieder auf Vor-
schlag des Bundesrates, der" durch die Worte 
„und zwar vier Mitglieder auf Vorschlag des 
Bundesrates, je drei Mitglieder der ...." zu 
ersetzen. 

Begründung 

Die Tätigkeit des Bundesbeauftragten ist 
von großer Bedeutung für die Wirtschafts-, 
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Finanz- und Regionalpolitik aller Länder. 
Deshalb ist eine stärkere Vertretung der 
Länderinteressen im Kohlenbeirat erforder-
lich. Dies wird durch die Erweiterung des 
Vorschlagsrechts des Bundesrates von drei 
auf vier Mitglieder erreicht. 

b) Entschließung 

„Die Bundesregierung wird gebeten, im wei-
teren Gang des Gesetzgebungsverfahrens zu 
prüfen, ob der Kohlenbeirat nicht erweitert 
werden kann. Dadurch würde es möglich, den 
sachverständigen Rat weiterer Gruppen für 
den Bundesbeauftragten nutzbar zu machen." 

3. § 11 

a) In Absatz 1 sind am Ende nach den Worten 
„nach Maßgabe der Absätze 2 und 3" ein 
Semikolon zu setzen und folgender Halb-
satz anzufügen: 

„in Richtlinien, die vom Bundesminister für 
Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister der Finanzen erlassen werden, 
kann das Nähere bestimmt werden." 

Begründung 

Notwendige Einschränkung des Inhalts der 
Richtlinien. 

b) In Absatz 2 Satz 1 ist die Nummer 2 zu 
streichen. 

Begründung 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 enthält eine Finanz-
auflage, die im Hinblick auf die in Artikel 109 
GG vorgesehene getrennte Haushaltswirtschaft 
von Bund und Ländern zumindest verfassungs-
politisch unerwünscht ist. 

4. § 13 

In Absatz 3 ist folgender Satz 3 anzufügen: 

„An den Erörterungen sind Vertreter der zu-
ständigen Bergbehörden zu beteiligen. 

Begründung 

Die auf Grund der Erörterungen zu treffenden 
Entscheidungen haben Auswirkungen auf die 
Betriebsplanungen der betroffenen Bergwerks-
unternehmen. Es ist daher angebracht, die fach-
lich zuständige Aufsichtsbehörde an den Erörte-
rungen zu beteiligen. 

5. § 20 

Absatz 2 Satz 1 ist eingangs wie folgt zu fassen: 

„ (2) Dem Bezug einer Leistung nach Absatz 1 
Nr. 1 steht gleich, ...". 

In den Absätzen 2 und 3 sind jeweils die Worte 
„Rente" und „Renten" durch die Worte „Lei-
stung" und „Leistungen", 

in Absatz 3 ist das Wort „Rentenanspruch" 
durch das Wort „Leistungsanspruch" 
zu ersetzen.  

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung. 

6. § 22 

Entschließung 

„Die Bundesregierung wird gebeten, im weite

-

ren Gang des Gesetzgebungsverfahrens den 
§ 22 daraufhin zu überprüfen, ob die vorge-
sehene Anrechnung des Abfindungsgeldes der 
Montan-Union für die kurz vor dem rentenbe-
rechtigten Alter stehenden Bergleute entfallen 
kann. Statt dessen könnte eine Auszahlung des 
Abfindungsgeldes in monatlichen Raten vor-
gesehen werden. Auf diese Weise würde die 
Freisetzung weiterer Bergleute ermöglicht und 
die Anpassung der Steinkohlenförderung an den 
Absatz ohne soziale Härten erleichtert werden." 

7. § 23 

Entschließung 

„Die Bundesregierung wird gebeten, im wei

-

teren Gang des Gesetzgebungsverfahrens den 
§ 23 Abs. 2 dahin gehend zu ändern, daß die Zu-
ständigkeit für die Gewährung und Auszah-
lung des Abfindungsgeldes auf die Bundesan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung (BAVAV) übertragen wird. 

Die in der jetzigen Fassung des Entwurfs vor-
gesehene Zuständigkeit des Bundesbeauftrag-
ten ist nicht zweckmäßig, weil ihm der für die 
Überprüfung und Auszahlung notwendige Un-
terbau fehlt. Da die nach § 22 des Entwurfs auf 
das Abfindungsgeld anzurechnenden Beihilfen 
von der BAVAV gewährt und ausgezahlt wer-
den, erscheint es aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung geboten, dieser auch die Zustän-
digkeit für die Gewährung und Auszahlung des 
Abfindungsgeldes zu übertragen." 

8. § 25 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, 
ob § 25 Satz 1 Nr. 1 besser konkretisiert werden 
kann, wobei an eine Formulierung etwa folgen-
den Wortlauts zu denken wäre: 

„1. Vorschriften zu erlassen über 

a) die Abgrenzung des begünstigten Per-
sonenkreises, 

b) die Berechnung der Mindestzugehörig-
keit zum Bergbau und 

c) die Vermeidung eines Doppelbezuges 
des Abfindungsgeldes, 

soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit bei der Gewährung des Abfindungs-
geldes, zur Beseitigung von Unbilligkeiten 
in Härtefällen oder zur Verwaltungsver-
einfachung erforderlich ist,". 
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9. § 26 

In Absatz 2 sind folgende Sätze anzufügen: 

„Die Bescheinigung ist nur für Vorhaben zu er-
teilen, die nach Lage, Art und Umfang hin-
reichend bestimmt sind. Zur Sicherung der Ziel-
setzung nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 kann sie 
mit Auflagen verbunden werden." 

Begründung 

Durch die Anfügung soll erreicht werden, daß 
nur für solche Vorhaben eine Bescheinigung 
erteilt werden darf, die in den Einzelheiten be-
reits genügend konkretisiert sind. 

Im übrigen ist es notwendig, daß die Erteilung 
der Bescheinigung von zusätzlichen Voraus-
setzungen (Auflagen) abhängig zu machen ist, 
um z. B. sicherzustellen, daß von Anpassungs-
maßnahmen betroffene Bergleute in den Ar-
beitsprozeß eingegliedert werden können. 

10. § 28 

In Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 sind nach dem Wort 
„unbebauten" die Worte „oder geringfügig be-
bauten" einzufügen. 

Begründung 

Nach der bisherigen Formulierung des § 28 
könnte schon die geringfügigste Bebauung die 
Durchführung eines Enteignungsverfahrens aus-
schließen. Das würde im Gegensatz zu dem vorn 
Entwurf verfolgten Ziel stehen. Deshalb ist die 
vorgeschlagene Ergänzung, die sich an die For-
mulierung in § 85 Abs. 1 Nr. 2 BBauG anlehnt, 
notwendig. 

11. § 30 

ist wie folgt zu fassen: 

„§ 30 

Auskunftsrecht 

(1) Wie Absatz 1 des Entwurfs. 

(2) Wie Absatz 4 des Entwurfs. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Behörden und ihre Beauftragten sind befugt, zu 
den dort aufgeführten Zwecken gewerbliche 
Grundstücke und Geschäftsräume des Aus-
kunftspflichtigen zu betreten, dort Besichtigun-
gen vorzunehmen und in die geschäftlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen. 

(4) Wie Absatz 3 des Entwurfs. 

(5) Für die nach den Absätzen 1 und 3 er-
langten Kenntnisse gilt § 3 Abs. 3 entsprechend." 

Begründung 

Auch in den Fällen des § 30 Abs. 4 des Entwurfs 
setzt die Einsichtnahme in Unterlagen und die 
Prüfung an Ort und Stelle das Recht voraus, die 
gewerblichen Grundstücke und Geschäftsräume 
der Auskunftspflichtigen zu betreten. Ferner 
muß es auch in diesen Fällen möglich sein, Be

-

sichtigungen vorzunehmen. § 32 Abs. I Nr. 6 
setzt ein Besichtigungsrecht zwar voraus, jedoch 
ist eine entsprechende Befugnis in § 30 Abs. 4 
nicht enthalten. Er erscheint daher geboten, die 
Befugnisse aus § 30 Abs. 4 denen aus § 30 
Abs. 2 anzupassen. 

12. § 32 

a) In Absatz 1 Nr. 4 ist die Zahl „4" durch die 
Zahl „2" zu ersetzen; 

b) in Absatz 1 Nr. 5 ist die Zahl „2" durch die 
Zahl „3" zu ersetzen; 

c) in Absatz 1 ist Nummer 6 zu streichen. 

Begründung 

Folge der Neufassung des § 30. 

13. Die Anlage ist wie folgt zu fassen: 

„A. Das Steinkohlenbergbaugebiet Ruhr 
umfaßt im 

I. Regierungsbezirk Düsseldorf 

1. Die kreisfreien Städte: 

Duisburg 
Essen 
Mülheim a. d. Ruhr 
Oberhausen 

2. Vom Landkreis Moers 

a) die Gemeinden: 

Budberg 
Homberg (Niederrhein), Stadt 
Kamp-Lintfort, Stadt 
Kapellen 
Neukirchen-Vluyn 
Moers, Stadt 
Orsoy, Stadt 
Orsoy, Land 
Rheinberg, Stadt 
Rheinhausen, Stadt 
Rheinkamp 
Rumeln, Kaldenhausen 

b) das Amt: 

Rheurdt 

3. Vom Landkreis Kempen-Krefeld die Ge-
meinde: 

Tönisberg 

4. Vom Landkreis Geldern die Gemeinden: 

Issum 
Sevelen 

5. Vom Landkreis Dinslaken 

a) die Gemeinden: 

Dinslaken, Stadt 
Voerde 
Walsum, Stadt 
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b) im Amt Gahlen die Gemeinde: 

Hünxe 

6. Vom Landkreis Düsseldorf-Mettmann 

die Gemeinde: 

Kettwig, Stadt 

II. Regierungsbezirk Münster 

1. Die kreisfreien Städte: 

Bottrop 
Gladbeck 
Gelsenkirchen 
Recklinghausen 

2. Vom Landkreis Recklinghausen 

a) die Gemeinden: 

Datteln, Stadt 
Haltern, Stadt 
Herten, Stadt 
Kirchhellen 
Oer-Erkenschwick 
Westerholt 

b) die Ämter: 

Marl 
Waltrop 

c) im Amt Hervest-Dorsten die Gemeinden: 

Dorsten, Stadt 
Wulfen 

im Amt Haltern die Gemeinde: 

Lippramsdorf 

3. Vom Landkreis Lüdinghausen 

a) die Gemeinden: 

Bockum-Hövel, Stadt 
Stockum 
Werne a. d. Lippe, Stadt 

b) die Ämter: 

Bork 
Olfen 

4. Vom Landkreis Beckum 

a) die Gemeinden: 

Ahlen, Stadt 
Heeßen 

b) das Amt: 

Ahlen 

c) im Amt Beckum die Gemeinde: 

Beckum, Kirchspiel 

III. Regierungsbezirk Arnsberg 

1. Die kreisfreien Städte: 

Bochum 
Castrop-Rauxel 
Dortmund 

Hamm (Westf.) 
Herne 
Lünen 
Wanne-Eickel 
Wattenscheid 
Witten 

2. Vom Landkreis Ennepe-Ruhr 

a) die Gemeinden: 

Blankenstein-Ruhr, Stadt 
Hattingen, Stadt 
Herbede, Stadt 
Herdecke, Stadt 
Sprockhövel 

b) im Amt Hattingen-Land die Gemeinden: 

Altendorf 
Bredenscheid-Stüter 
Winz 

im Amt Volmarstein die Gemeinde: 

Wengern 

3. Vom Landkreis Unna 

a) die Gemeinden: 

Bergkamen, Stadt 
Heeren-Werve 
Herringen 
Kamen, Stadt 
Overberge 
Unna, Stadt 

b) das Amt: 

Pelkum 

c) im Amt Unna-Kamen die Gemeinden: 

Afferde 
Holzwickede 
Massen 
Methler 
Niederaden 
Südkamen 
Uelzen 

im Amt Rhynern die Gemeinden: 

Haaren 
Schmehausen 
Uentrop 
Werries 

B. Das Steinkohlenbergbaugebiet Aachen 
umfaßt im Regierungsbezirk Aachen 

1. Vom Landkreis Aachen 

die Gemeinden: 

Alsdorf, Stadt 
Bardenberg 
Broichweiden 
Herzogenrath, Stadt 
Hoengen 
Kohlscheid 
Merkstein 
Würselen, Stadt 
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2. Vom Landkreis Jülich 

das Amt: 

Aldenhoven 

3. Vom Landkreis Selfkantkreis 
(Geilenkirchen-Heinsberg) 

a) die Gemeinde: 

Übach-Palenberg 

b) die Ämter: 
Bassweiler 
Immendorf-Würm 

c) im Amt Brachelen die Gemeinden: 
Brachelen 
Lindern 

im Amt Wassenberg die Gemeinden: 
Birgelen 
Wassenberg 

4. Vom Landkreis Erkelenz 

a) die Gemeinde: 
Hückelhoven-Ratheim 

b) im Amt Baal die Gemeinden: 
Doveren 
Granterath 

im Amt Erkelenz-Land die Gemeinden: 

Goerderath 
Golkrath 

im Amt Myhl die Gemeinden: 

Myhl 
Wildenrath 

C. Das Steinkohlenbergbaugebiet Ibbenbüren 
umfaßt im Regierungsbezirk Münster 

Vom Landkreis Tecklenburg 

a) die Gemeinden: 

Hörstel 
Mettingen 
Recke 
Westerkappeln 

b) das Amt: 

Ibbenbüren 

D. Das Steinkohlenbergbaugebiet Saar 
umfaßt im 

I. Saarland 

1. Die kreisfreie Stadt: 

Saarbrücken 

Die Landkreise: 

Ottweiler 
Saarbrücken 

3. Vom Landkreis Homburg 

die Gemeinden: 

Altstadt 
Bexbach 
Einöd 
Frankenholz 
Höchen 
Homburg 
Jägersburg 
Kirkel - Neuhäusel 
Kirrberg 
Kleinottweiler 
Limbach 
Mimbach 
Niederbexbach 
Oberbexbach 
Webenheim 

4. Vom Landkreis Merzig: 

die Stadt Merzig 

die Ämter: 
Beckingen 
Merzig-Land 

die Gemeinden: 
Ballern 
Bardenbach 
Besseringen 
Büschfeld 
Dagstuhl 
Fitten 
Hilbringen 
Krettnich 
Lockweiler 
Losheim 
Mechern 
Mettlach 
Michelbach 
Münchweiler 
Niederlosheim 
Nosswendel 
Nunkirchen 
Oppen 
Rimlingen 
Rissenthal 
Schwemlingen 
Wadern 
Wahlen 

5. Vom Landkreis Saarlois 

die Gemeinden: 
Altforweiler 
Berus 
Bilsdorf 
Bisten 
Bous 
Differten 
Difflen 
Dillingen 
Dorf 
Eidenborn 
Eimersdorf 
Elm 
Ensdorf 
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Falscheid 
Felsberg 
Fremersdorf 
Gresaubach 
Hemmersdorf 
Hostenbach 
Hülsweiler 
Hüttersdorf 
Knorscheid 
Körprich 
Landsweiler 
Lebach 
Limbach 
Nalbach 
Neuforweiler 
Niedaltdorf 
Niedersaubach 
Piesbach 
Primsweiler 

 Reisbach 
Rehlingen 
Rümmelbach 
Saarlois 
Saarwellingen 
Schaffhausen 
Schmelz 
Schwalbach 
Schwarzenholz 
Siersburg 

Überherrn 
Wadgassen 
Wallerfangen 
Werbeln 

6. Vom Landkreis St. Ingbert: 

die Stadt St. Ingbert 

die Gemeinden: 

Assweiler 
Biesingen 
Bierbach 
Blickweiler 
Blieskastel 
Ensheim 
Eschringen 
Hassel 
Heckendalheim 
Niederwürzbach 
Oberwürzbach 
Ommersheim 
Ormesheim 
Rohrbach 
Wörschweiler 

7. Vom Landkreis St. Wendel 

die Gemeinden: 

Alsweiler 
Baltersweiler 
Bergweiler 
Bliesen 
Bosen 
Braunshausen 
Bubach 
Dörrenbach 
Eckelhausen 

Eisen 
Eiweiler 
Eisweiler 
Freisen 
Furschweiler 
Gehweiler 
Gonnesweiler 
Gronig 
Güdesweiler 
Grügelborn 
Hasborn-Dautweiler 
Haupersweiler 
Heistenberg 
Hirstein 
Hofeld-Mauschbach 
Hoof 
Kastel 
Leitersweiler 
Lindscheid 
Mainzweiler 
Marpingen 
Mart 
Moosberg-Richweiler 
Namborn 
Neipel 
Neunkirchen 
Niederkirchen 
Niederlinxweiler 
Oberkirchen 
Oberlinxweiler 
Oberthal 
Osterbrücken 
Otzenhausen 
Pinsweiler 
Primstal 
Reitscheid 
Remmesweiler 
Roschberg 
Saal 
Schwarzenbach 
Schwarzerden 
Scheuren 
Seelbach 
Sötern 
Sotzweiler 
Steinberg-Deckenhardt 
St. Wendel 
Theley 
Tholey 
Türkismühle 

Überroth-Niederhofen 
Urexweiler 
Urweiler 
Walhausen 
Werschweiler 
Winterbach 

II. Land Rheinland-Pfalz 

1. Vom Landkreis Birkenfeld 

die Gemeinden: 

Birkenfeld 
Gimbweiler 
Heimbach 
Hoppstaedten 
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Pfeffelbach 
Reichweiler 
Rohrbach 
Ruthweiler 

2. Vom Landkreis Kusel 

die Gemeinden: 

Altenkirchen 
Bedesbach 
Breitenbach 
Brücken 
Dittweiler 
Dunzweiler 
Frohnhofen 
Gries 
Haschbach 
Herchweiler 
Herschweiler-Pettersheim 
Hüffler 
Körborn 
Krottelbach 
Kübelberg 
Kusel 
Neunkirchen 
Ohmbach 
Rammelsbach 
Sand 
Schellweiler 
Schmittweiler 
Schönenberg 
Selchenbach 
Steinbach 
Trahweiler 
Wahnwegen 
Waldmohr 

3. Die kreisfreie Stadt: 

Zweibrücken 

4. Vom Landkreis Zweibrücken 

die Gemeinden: 

Bechhofen 
Martinshöhe 

5. Vom Landkreis Kaiserslautern 

die Gemeinden: 

Bann 
Bruchmühinach 
Huetschenhausen 
Landstuhl 
Nanzdiezweiler 
Ramstein 
Spesbach 
Steinwenden 

E. Das Steinkohlenbergbaugebiet Stockheim 
umfaßt im 

Regierungsbezirk Oberfranken 

Vom Landkreis Kronach 

die Gemeinden: 

Stockheim 
Neukenroth 

F. Das bayerische Pechkohlenbergbaugebiet 
umfaßt im 

Regierungsbezirk Oberbayern 

1. Vom Landkreis Weilheim 

die Gemeinden: 

Peißenberg 
Ammhöfe 
Oberhausen 
Maxiried 
Polling 
Oderding 
Huglfing 

2. Vom Landkreis Schongau 

die Gemeinden: 

Peiting 
Hohenpeißenberg 
Böbing 

Begründung 

Die Abgrenzung der Steinkohlenbergbauge-
biete in der Anlage des Regierungsentwurfs 
geht auf die Abgrenzung der Steinkohlenre-
viere zurück, wie sie für die Gewährung von 
Prämien für die Stillegung von Steinkohlen-
bergwerken durch die Aktionsgemeinschaft 
Deutsche Steinkohlenreviere GmbH sowie für 
die Zwecke des Gesetzes zur Sicherung des 
Einsatzes von Steinkohle in der Elektrizitäts-
wirtschaft getroffen wurde. 

Im Hinblick auf die Zielsetzung des vorliegen-
den Gesetzentwurfs bedarf die Anlage einer 
Erweiterung, um auch die Gemeinden zu er-
fassen, in denen zwar keine Steinkohlenberg-
werke betrieben werden, jedoch in nennens-
wertem Umfang Bergarbeiterfamilien wohnen. 
Durch die Stillegung von Steinkohlenbergwer-
ken werden auch diese Einzugsgebiete des 
Bergbaus empfindlich getroffen. Da es ferner 
dem Sinne des Gesetzentwurfs entspricht, die 
neuen Arbeitsplätze möglichst nahe an die 
Wohnstätten der zu erfassenden Arbeitskräfte 
heranzulegen, ist es notwendig, den Bereich der 
wirtschaftlich zu stützenden Steinkohlenberg-
baugebiete entsprechend abzugrenzen. 

Darüber hinaus sind Änderungen der Anlage 
erforderlich, weil im Zuge der kommunalen 
Neuordnung dn Nordrhein-Westfalen eine 
Reihe von Gemeinden zusammengefaßt wor-
den sind. 

Zu A. 

Steinkohlenbergbaugebiet Ruhr 

Das Steinkohlenbergbaugebiet Ruhr ist zu 
erweitern um: 

die Gemeinde Kettwig, Stadt (A. I. 6. der An-

lage). Durch Wegfall der Gemeindegrenze 
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Ofte ist es notwendig, die ganze Gemeinde 
Kettwig, Stadt aufzunehmen. 

das Amt Bork (A. II. 3. b. der Anlage) 

das Amt Olfen (A. II. 3. b. der Anlage) 

das Amt Pelkum (A. III. 3. b. der Anlage) 

Neben den im Entwurf bereits vorgesehenen 
Gemeinden des Amtes Pelkum kommen 
durch Erfassung des gesamten Amtsbezirks 
hinzu die Gemeinden Westerbönen, Oster-
bönen und Weetfeld 

die Gemeinde Uelzen (A. III. 3. c der Anlage) 

Die übrigen Änderungen in Nordrhein-West-
falen ergeben sich aus der kommunalen Neu-
ordnung, ohne daß hiermit eine Gebietser-
weiterung verbunden ist. 

Zu D. 

Steinkohlenbergbaugebiet Saar 

I. Das Steinkohlenberbaugebiet Saar ist zu 
ergänzen 

im Bereich des Saarlandes um: 

die im Regierungsentwurf ausgenomme-
nen 5 Gemeinden des Landkreises Saar-
brücken (D. I. 2. der Anlage) ; 

den Landkreis Homburg mit Ausnahme 
von 4 Ämtern und 2 Gemeinden (D. I. 3. 
der Anlage) ; (Der Regierungsentwurf ent-
hält demgegenüber nur 5 Gemeinden 
dieses Kreises.) ; 

vom Landkreis Merzig die Stadt Merzig, 
2 Ämter und 23 Gemeinden (D. I. 4. der 
Anlage) ; 

vom Landkreis St. Ingbert neben der be-
reits vorgesehenen Stadt St. Ingbert wei-
tere 15 Gemeinden (D. I. 6. der Anlage); 

den Landkreis St. Wendel mit Ausnahme 
von 9 Gemeinden (D. I.  7. der Anlage). 

Im Landkreis Saarlouis wird das Steinkoh-
lenbergbaugebiet Saar durch Herausnahme 
von 13 Gemeinden gegenüber dem Regie-
rungsentwurf eingeschränkt. 

II. Das Einzugsgebiet des saarländischen Stein-
kohlenbergbaus erstreckt sich teilweise 
über die Landesgrenzen hinweg bis auf das 
Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz. Dem-
entsprechend ist das Steinkohlenbergbauge-
biet Saar um die unter D. II. der Anlage 
aufgeführten Gebiete des Landes Rhein-
land-Pfalz zu erweitern. 

Zu E. 

Steinkohlenbergbaugebiet Stockheim 

Es besteht kein Anlaß, den bayerischen 
Steinkohlenbergbau von Einzelregelungen 
des Gesetzes auszunehmen. Die Steinkohlen-
bergbaugebiete des Regierungsentwurfs sind 
daher um das Steinkohlenbergbaugebiet 
Stockheim zu ergänzen (E, der Anlage). 

Zu F. 

Bayerisches Pechkohlenbergbaugebiet 

Durch die vorgeschlagene Einbeziehung des 
Pechkohlenbergbaues — Änderungsvorschlag 
zu § 1 Abs. 4 — ist es erforderlich, die An-
lage um den Abschnitt F. „Bayerisches Pech-
kohlenbergbaugebiet" zu ergänzen. 

II. 

Entschließung 

„Der Bundesrat hält mit der Bundesregierung Maß-
nahmen in denjenigen Gebieten für unerläßlich, 
in denen durch die Rücknahme der Steinkohlenför-
derung regionale Strukturschwierigkeiten entste-
hen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Investi-
tionsprämie für die Neuansiedlung und Erweite-
rung von Betriebsstätten in Steinkohlenbergbau-
gebieten wird auch nach Auffassung des Bundes-
rates gute Ansatzpunkte für die notwendige An-
siedlung von Ersatzindustrien bieten. 

Es ist jedoch zu besorgen, daß durch die Investitions-
prämie gemäß § 26 des Gesetzentwurfs Folgen ein-
treten, die im Hinblick auf eine ausgewogene Ent-
wicklung in allen Teilen des Bundesgebietes uner-
wünscht sein können. 

So treffen die zugunsten der Steinkohlenbergbau-
gebiete vorgesehenen Investitionsanreize mit den 
bekannten Standortvorteilen der industriellen Bal-
lungsräume zusammen. Sie werden deshalb die 
Wirksamkeit der bisherigen Hilfsmaßnahmen von 
Bund und Ländern zugunsten der Ansiedlung von 
Industriebetrieben in den standortmäßig benach-
teiligten Bundesförderungsgebieten weitgehend auf-
heben. 

Um solche nachteilige Folgen, die durch die Ge-
währung einer Investitionsprämie hervorgerufen 
werden können, zu vermeiden, wird die Bundes 
regierung gebeten, gemäß ihrer Erklärung in der 
111. Sitzung des Bundestages am 7. Juni 1967, sie 
werde die Förderung des Zonenrandgebietes und 
der Bundesausbaugebiete mit aller Kraft fortführen 
und nach Möglichkeit noch steigern, nun konkrete 
Maßnahmen zur Erfüllung dieser Ankündigung ein-
zuleiten und die Gewährung einer Investitions-
prämie auch bei der Neuansiedlung und Erweiterung 
von Betrieben in den Zonenrand- und Bundesaus-
baugebieten unter bestimmten Voraussetzungen 
vorzusehen." 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Zu den Vorschlägen des Bundesrates wird wie folgt 
Stellung genommen: 

Zu I. (Entschließung) 

Die Energiepolitik wird im Zuge der Verschmelzung 
der Gemeinschaften mehr und mehr in ein gemein-
sames System energiepolitischer Ziele, Grundvor-
stellungen und Maßnahmen der Europäischen Ge-
meinschaften einzugliedern sein. Im Hinblick hier-
auf ist eine baldige Konsolidierung der energie-
wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik 
erforderlich. Wesentliche Voraussetzung dafür ist 
die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Anpassung 
und Gesundung des deutschen Steinkohlenberg-
baus. Die Setzung allgemeiner Orientierungsdaten 
für die Bereiche der Energiewirtschaft hat sowohl 
im europäischen als auch im nationalen Bereich 
den dynamischen Veränderungen in der  Wirtschaft 

 und der Stellung der deutschen und europäischen 
Industrien auf dem Weltmarkt Rechnung zu tragen 
und kann daher weder von festen Marktanteilen 
noch von starren Preisrelationen in der Energie-
wirtschaft ausgehen. Die Bundesregierung nimmt von 
der Entschließung des Bundesrates Kenntnis und 
wird ihr im Rahmen ihrer nationalen Verantwor-
tung und ihrer Teilnahme an der Ausarbeitung 
einer gemeinsamen Energiepolitik in den Euro-
päischen Gemeinschaften Rechnung tragen. 

Zu 1. a), b) und c) (§ 1) 

Den Änderungsvorschlägen wird zugestimmt. 

Zu 2. a) (§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2) 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Zu 2. b) (Entschließung zu § 7) 

Die Bundesregierung wird die Frage einer Erweite-
rung des Kohlenbeirates unter Berücksichtigung der 
diesem Gremium nach § 7 übertragenen Funktionen 
im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
näher prüfen. 

Zu 3. a) (§ 11 Abs. 1) 

Dem Änderungsvorschlag wird zugestimmt. 

Zu 3. b) (§ 11 Abs. 2) 

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvor-
schlag nicht zu. Sie kann die Auffassung, die Vor-
schrift des § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 enthalte eine 
im Hinblick auf Artikel 109 GG unerwünschte Fi-
nanzauflage, nicht teilen. Derartige Bestimmungen 

sind häufig Bestandteil entsprechender Regelungen, 
vor allem in den Haushaltsgesetzen. Eine in die 
Haushaltswirtschaft der Länder eingreifende Auf-
lage ist damit keineswegs verbunden. 

Zu 4. und 5. (§§ 13 und 20) 

Den Änderungsvorschlägen wird zugestimmt. 

Zu 6. (§ 22) 

Die Bundesregierung wird im Verlauf des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens die in der Entschließung 
enthaltene Anregung prüfen. 

Zu 7. (§ 23) 

Die Bundesregierung hält die in der Entschließung 
vorgeschlagene Zuständigkeit der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(BAVAV) für die Gewährung des Abfindungsgeldes 
für sachdienlich. Die Einsetzung der Arbeitsverwal-
tung bei der Durchführung ähnlicher Maßnahmen, 
vor allem aber die mit Rücksicht auf die Durch-
führung der Richtlinien über die vorläufige Gewäh-
rung eines Abfindungsgeldes an Arbeitnehmer des 
Steinkohlenbergbaus vom 14. Juli 1967 (Bundes-
anzeiger Nr. 134 vom 21. Juli 1967) gebotene Kon-
tinuität der praktischen Handhabung lassen die 
Übertragung der Zuständigkeit auf die BAVAV als 
zweckmäßig erscheinen. 

Zu 8. (§ 25) 

Die Bundesregierung wird — wie in der Entschlie-
ßung des Bundesrates erbeten — unter Berücksich-
tigung der bei Durchführung der Richtlinien über 
die vorläufige Gewährung eines Abfindungsgeldes 
an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus vom 
14. Juli 1967 gemachten Erfahrungen im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens die Möglich-
keit einer Konkretisierung von § 25 Satz 1 Nr. 1 
prüfen. 

Zu 9. bis 12. (§§ 26, 28, 30 und 32) 

Den Änderungsvorschlägen wird zugestimmt. 

Zu 13. (Anlage) 

Gegen die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
erhebt die Bundesregierung keine Einwendungen. 

Zu II. (Entschließung) 

Bei der Fixierung der Investitionsprämie gemäß 
§ 26 ist die Bundesregierung davon ausgegangen, 
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daß die außergewöhnlichen Probleme der Stein-
kohlenbergbaugebiete, die sich aus der Rücknahme 
der Kohlenförderung ergeben, einen außergewöhn-
lichen Investitionsanreiz rechtfertigen, der jedoch 
nur befristet gewährt werden kann. Die Bundes-
regierung hat dabei selbstverständlich auch die 
Situation des Zonenrandgebietes und der ande-
ren Bundesfördergebiete im Auge behalten. Das 
Regionale Förderungsprogramm der Bundesregie-
rung, das noch weitergehende regionale Förde-
rungsmöglichkeiten bietet als der Gesetzentwurf, 
wird mit aller Kraft fortgesetzt und in seiner Effi-
zienz ständig verbessert. Eine Ausdehnung des 
regionalen Anwendungsbereichs der Investitions-
prämie gemäß § 26 hat die Bundesregierung ins-
besondere wegen der damit in Bund und Ländern 
entstehenden finanziellen Belastungen nicht vor-
gesehen. Sie wird jedoch die Vorschläge des Bun-
desrates und die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen sorgfältig prüfen. 




